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1 Einleitung 

Die Dopingproblematik ist brandaktuell. Erst kürzlich wurde bei den Nordischen Ski-

weltmeisterschaften in Seefeld (Österreich) ein neuer Dopingskandal aufgedeckt, der 

sich über die Grenzen Österreichs auch nach Deutschland ausgeweitet hat. Laut dem 

österreichischen Bundeskriminalamt wurde ein international agierendes Dopingnetz-

werk zerschlagen. Mittendrin auch ein deutscher Sport-Arzt aus Erfurt, der die Athleten 

mit Dopingmitteln versorgt haben soll. Das Thema Doping hat es auf die Titelblätter der 

deutschen Zeitungen geschafft – mal wieder.1 Hinzu kommen nahezu jedes Jahr des 

Dopings überführte Profiradsportler und immer wieder erwischt es auch die Idole des 

Nachwuchses. Lance Armstrong, Jan Ullrich, Ben Johnson, Diego Maradona, Vitali 

Klitschko und Andre Agassi haben nicht nur die Gemeinsamkeit, dass sie bekannte 

Profisportler und zu ihrer aktiven Zeit zu den Besten ihrer Sportart zählten, sie sind 

auch alle des Dopings überführt wurden. Sie waren die Helden vieler Kinder und am 

Ende überwiegt die Enttäuschung. Wie glaubwürdig ist der Profisport überhaupt noch? 

Diese Frage stellt man sich nach dem Bekanntwerden von neuen Dopingsündern im-

mer wieder. Doch entscheidend ist, wie man dem Zuschauer2 im Stadion oder vor dem 

Fernseher diese Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit wieder zurückbringen kann. Eine 

Möglichkeit besteht in der Freigabe von Doping. Aber ist dieses Vorgehen wirklich ein 

Instrument für Ehrlichkeit? 

Diese wissenschaftliche Arbeit beschäftigt sich mit einem in den Medien und beson-

ders in der Sportwelt sehr populären Thema – der Dopingproblematik im Sport. Zu-

nächst bringt diese Arbeit dem Leser die grundliegenden Dinge der Dopingthematik 

näher. Was ist Doping? Seit wann gibt es bereits Doping? Diese Fragen werden zu 

Beginn geklärt werden. Dabei bekommt der Leser auch einen Einblick in das Staatsdo-

ping der DDR und drei der populärsten Dopingfälle der Sportgeschichte. Im weiteren 

Teil dieser Arbeit erhält der Leser Informationen zu dem Umgang mit Doping im Straf-

recht. Hierbei wird u.a. geklärt, mit welcher Strafe ein des Dopings überführter Athlet 

rechnen kann. Im weiteren Verlauf wird auf die Dopingprävention und die Arten von 

Dopingmitteln und Dopingmethoden aufmerksam gemacht. Zum Abschluss dieser wis-

senschaftlichen Arbeit wird die Ausgangsthematik erörtert. Welche Argumente spre-

                                                

1
 Vgl. Norddeutscher Rundfunk (2016): Festnahmen nach Dopingrazzien. verfügbar unter: 

https://www.tagesschau.de/sport/sportschau/dopingrazzien-103.html [Zugriff am: 20.03.2019]. 

2
 In dieser Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet. 

Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich mit gemeint, soweit es für 
die Aussage erforderlich ist. 
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chen für und welche gegen eine Legalisierung von Dopingmitteln? Was für Folgen hät-

te eine Freigabe für den Sport? Auf diese Fragen wird in den letzten beiden Kapiteln 

eingegangen. 
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2 Begriffsbestimmung - Doping 

Den Begriff „Doping“ genau zu bestimmen ist nicht leicht. Die Definition hat sich im 

Laufe der letzten Jahrzehnte mehrfach geändert. Bezieht man sich auf die Herkunft 

des Wortes „Doping“, hat es wohl seinen Ursprung im südafrikanischen Bantu-Dialekt. 

Demnach handelte es sich bei „dop“ um ein alkoholisches Getränk, dass zu rituellen 

Anlässen getrunken wurde und eine stimulierende Wirkung entfaltete. Erstmalig im 

europäischen Sprachraum trat das Wort „dop“ 1889 in einem englischen Wörterbuch 

auf. Darin hatte es allerdings nicht die gleiche Bedeutung, wie in Südafrika, sondern 

stand in Zusammenhang mit dem Einsatz von narkotischen Substanzen bei Tierren-

nen.3 

Der Deutsche Sportärztebund definierte Doping 1952 als „die Einnahme eines jeden 

Medikaments – ob wirksam oder nicht – mit der Absicht der Leistungssteigerung wäh-

rend des Wettkampfes […].“4 Diese Definition umfasste allerdings nur die Einnahme 

von Medikamenten als Dopingpraktik. Allerdings gab es auch schon zu dieser Zeit an-

derweitige Dopingpraktiken und Dopingmethoden, die durch diese Begriffsbestimmung 

nicht mit abgedeckt wurden.  

Aufgrund weiterer Dopingskandale entschied sich der Europarat 1963 dazu, die vor-

hergehende Definition zu erweitern.5 Danach bezeichnete man Doping als „die Verab-

reichung oder den Gebrauch körperfremder Substanzen in jeder Form und physiologi-

scher Substanzen in abnormaler Form oder auf abnormalem Weg an gesunde Perso-

nen mit dem einzigen Ziel der künstlichen und unfairen Steigerung der Leistung für den 

Wettkampf. Außerdem müssen psychologische Maßnahmen zur Leistungssteigerung 

des Sportlers als Doping angesehen werden.“6 Sowohl bei der Definition des Deut-

schen Sportärztebundes als auch bei der Definition des Europarates steht das Motiv 

der Leistungssteigerung im Vordergrund. Würde man den Dopingbegriff allerdings nur 

am Kriterium der Leistungssteigerung festmachen, würde er viel zu breit gefasst sein 

und z.B. auch alle Trainingsmethoden umfassen. Demnach müssen weitere Kriterien 

mit einbezogen werden. Nach der Definition des Europarates sind gesundheitsschädi-

gend, unfair, unnatürlich und intransparent als weitere Kriterien mit einbezogen wur-

den. Diese Merkmale sind allerdings nicht ausreichend bestimmt. Durch die Einnahme 

                                                

3
 Vgl. Daumann (2013): Die Ökonomie des Dopings. S. 3. 

4
 Ebd. 

5
 Vgl. Ebd. 

6
 Ebd. 
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oder Verwendung leistungssteigernder Mittel entsteht nicht automatisch ein Gesund-

heitsschaden. Es gibt auch Dopingmittel und Dopingpraktiken, wie Kreatin oder die 

Benutzung eines Asthmasprays, die nach aktuellem Wissensstand keinen Gesund-

heitsschaden hervorrufen. Auch bei der „Unfairness“ als Kriterium lassen sich einige 

Schwächen feststellen. So steht Fairness für Chancengleichheit zwischen den Athleten 

und Doping steht für Unfairness. Jedoch ist es auch möglich, dass bereits eine Chan-

cenungleichheit zwischen den Athleten besteht, obwohl keiner von ihnen gedopt hat. 

Demnach reicht es bereits, wenn die Sportler durch unterschiedliches Training über 

eine unterschiedliche körperliche Verfassung verfügen. Beispielweise werden beim 

Volleyball oder Basketball kleinere Spieler benachteiligt. Auch das Kriterium „Unnatür-

lichkeit“ könnte durch die Athleten relativ leicht umgangen werden, da mehrere Do-

pingpraktiken durch dieses Merkmal nicht erfasst werden. Eine dieser Dopingpraktiken 

ist das Eigenblutdoping. Aufgrund dessen, dass Eigenblut verwendet wird ist in dieser 

Methode keine Unnatürlichkeit erkennbar und trotzdem führt Eigenblutdoping zu einer 

Leistungssteigerung des Athleten. Des Weiteren könnte Doping über das Merkmal „In-

transparenz“ definiert werden. Allerdings ist auch hier eine Schwachstelle erkennbar. 

Athleten müssten demnach alle Methoden zur Leistungssteigerung offenlegen. Davon 

wären auch besondere Ernährungsformen oder Trainingsmethoden betroffen. Das ist 

aber nicht im Sinne des Athleten, sodass es hier zu einer weiteren Abgrenzung kom-

men müsste. Damit ist erkennbar eine kurze Definition des Dopingbegriffs ist nicht 

möglich.7 

Um ein Dopingverbot erfolgreich umzusetzen benötigte es einen justiziablen Tatbe-

stand. Doping wurde somit über eine Liste aus erlaubten Handlungen („Positivliste“) 

und unerlaubten Handlungen („Negativliste“) definiert. Unter Beachtung dieses Punktes 

veranlasste der Deutsche Sportärztebund 1977 den Dopingbegriff neu zu bestimmen. 

Man verzichtete somit auf eine Universaldefinition und konzentrierte sich immer mehr 

auf die enumerative Komponente.8 Diese ist auch die Grundlage für die heutige Defini-

tion des Dopingbegriffs. Nach weiteren Aktualisierungen u.a. durch das IOC bei der 

Welt-Doping-Konferenz 1999, gilt seit dem 1. Januar 2004 die Doping-Definition der 

WADA. Der WADC9 der WADA definiert Doping in seiner aktuellen Fassung von 2015 

im Artikel 1 als „das Vorliegen eines oder mehrerer der nachfolgend in Artikel 2.1 bis 

                                                

7
 Vgl. Daumann (2013): Die Ökonomie des Dopings. S. 3-6. 

8
 Vgl. Daumann (2013): Die Ökonomie des Dopings. S. 6. 

9
 Siehe Anhang 1. 
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Artikel 2.10 festgelegten Verstöße gegen Anti-Doping-Bestimmungen.“10 In Artikel 2 

sind die Verstöße gegen die Anti-Doping-Bestimmungen der WADA aufgelistet.  

Als Dopingverstöße zählen nach dem WADC:11 

1. Vorhandensein eines verbotenen Stoffs, seiner Metaboliten oder Marker in der 

Probe eines Athleten. 

2. Anwendung oder versuchte Anwendung eines verbotenen Stoffs oder einer 

verbotenen Methode seitens eines Athleten. 

3. Umgehung der Probenahme, Weigerung oder Versäumnis, eine Probe abzuge-

ben 

4. Meldepflichtverstöße 

5. Unzulässige Einflussnahme oder versuchte unzulässige Einflussnahme auf ei-

nen Teil des Dopingkontrollverfahrens 

6. Besitz eines verbotenen Stoffs oder einer verbotenen Methode 

7. Das Inverkehrbringen oder versuchte Inverkehrbringen von verbotenen Stoffen 

oder verbotenen Methoden 

8. Die Verabreichung oder versuchte Verabreichung von verbotenen Stoffen oder 

verbotenen Methoden bei Athleten bei Wettkämpfen oder die Verabreichung 

oder versuchte Verabreichung von Stoffen oder Methoden, die außerhalb von 

Wettkämpfen verboten sind, bei Athleten außerhalb von Wettkämpfen 

9. Beihilfe 

10. Verbotener Umgang 

.

                                                

10
 World Anti Doping Agency (2015): Welt-Anti-Doping-Code 2015, Art. 1. 

11
 Vgl. World Anti Doping Agency (2015): Welt-Anti-Doping-Code 2015, Art. 1. 
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3 Dopinggeschichte 

3.1 Entwicklung des Dopings im Laufe der Zeit 

Sportliche Wettkämpfe zwischen mehreren Personen gibt es schon seit jeher. Und 

schon immer wollte jeder Mensch gewinnen. Dabei gab es auch zu jeder Zeit Men-

schen, denen jedes Mittel recht war einen Erfolg zu erringen. Menschen, die über die 

Grenzen der Legalität hinausgingen, um zu siegen. Doping kann dabei auf eine Jahr-

tausendelange Geschichte zurückblicken. Überlieferungen nach, waren Stimulanzien 

bereits in der Antike bekannt und wurden bei den antiken olympischen Spielen in Athen 

angewendet. Eingesetzt wurden dabei u.a. Pilze oder auch Hoden von Rindern und 

Hunden. Römische Gladiatoren und nordische Krieger sollen aufputschende Mittel 

konsumiert haben, um ihre Kampfkraft zu steigern und sich vor Verletzungen zu schüt-

zen.12 Auch den Inka wird der Konsum von Dopingmitteln nachgesagt. Etwa um 1500 

tranken sie Mate-Tee, Kaffee und kauten Koka-Blätter, um so ihre Laufleistungen zu 

steigern. Das Kauen von Kokainblättern beugte wie auch die anderen Mittel Müdigkeit 

vor. Somit war es den Inka möglich auch sehr lange Märsche zu bewältigen.13 Im Jahr 

1666 wurde in England eine der ersten „Doping“-Verordnungen erlassen. Diese verbot 

den Einsatz von aufputschenden Mitteln im Pferderennen. Wissenschaftlich nachge-

wiesen wurde Doping bei Pferden jedoch erst 1910 und 1911. Kurz vor dem ersten 

Weltkrieg entwickelte Siegmund Fränkel eine Nachweismethode für die Verwendung 

von Alkaloiden. Mit der aufkommenden Sportbewegung in Europa im 19. und frühen 

20. Jahrhunderts setzten die Sportler bei ihren Wettkämpfen vermehrt stimulierende 

Mittel ein. Dabei kamen Koffein, Kokain, Strychnin und auch Alkohol zum Einsatz. Im 

Jahre 1865 gelang der erste Dopingnachweis bei einem Kanalschwimmer. Mit der Zu-

nahme des Dopings und dem Konsum immer skurriler Mischungen kam 1886 zum 

vermeidlich ersten Todesfall durch die Einnahme von Dopingmitteln. Dabei soll der 

walisische Radsportler Arthur Linton bei einem Radrennen an einer Überdosis Morphin 

gestorben sein. Er gilt damit als erster Dopingtoter in der Geschichte des Sports der 

Neuzeit. Nach weiteren Fällen entschloss sich Großbritannien dazu, den „Dangerous 

Drug Act“ zu erlassen. Demnach waren Opium und Kokain nur noch mit ärztlicher Ver-

schreibung erhältlich. Der „Dangerous Drug Act“ hatte allerdings keine Auswirkungen 

                                                

12
 Vgl. Daumann (2013): Die Ökonomie des Dopings. S. 11 f. 

13
 Vgl. Dreher/ Kuss (2017): Geschichte des Dopings. verfügbar unter: https://www.planet-

wissen.de/gesellschaft/sport/doping_gefaehrliche_mittel/pwiegeschichtedesdopings100.html. [Zugriff am: 
20.03.2019]. 
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auf andere Mittel, die weiterhin frei käuflich zu erwerben waren. 1928 wurden durch die 

International Amateur Athletics Federation (IAAF)14 Stimulanzien verboten. Diese Re-

aktion zeigte jedoch keine Wirkung, da keine Tests durchgeführt wurden und Sanktio-

nen für die Konsumenten somit nicht möglich waren. Daraufhin wurde im Leistungsport 

viel experimentiert, wie man den Menschen leistungsfähiger und resistenter machen 

kann. Zu dieser Zeit war das alkalische Gift Strychnin das am häufigsten verwendete 

Mittel in der Radsportszene. Die Entwicklung, aus dem Menschen eine Maschine zu 

machen, hatte nicht nur Auswirkungen auf den Sport. Auch im ersten und zweiten 

Weltkrieg wurden aufputschende Substanzen genutzt, um die Leistungsfähigkeit des 

Soldaten zu steigern. Er sollte weiterhin langsamer ermüden und resistenter gegen 

Schmerzen werden. In der Zeit der beiden Weltkriege wurde viel auf diesem Gebiet 

geforscht. So kam es auch dazu, dass das Mittel „Strychnin“ durch Amphetamine ver-

drängt wurde. Nach dem zweiten Weltkrieg steigerte sich die Anzahl der Dopingfälle im 

Sport. Durch die weltpolitischen Verhältnisse und dem Ost-West-Konflikt wurden sport-

liche Erfolge als Überlegenheit des Gesellschaftssystems dargestellt. Daraufhin entwi-

ckelte sich auch das Staatsdoping in der DDR.15 

3.2 Staatsdoping 

3.2.1 DDR 

Bei den meisten Dopingfällen weltweit handelte der Athlet aus freien Stücken. Er hatte 

selbst die Wahl ob er sich für oder gegen Dopingmittel entscheidet. Im Sportsystem der 

DDR lief es allerdings anders. In der DDR wurde der Sport extrem für politische Inte-

ressen instrumentalisiert. Es galt die Devise, "Siege des Sports sind Siege des Sozia-

lismus". Dadurch sollten die Sportler der ganzen Welt beweisen, dass das sozialisti-

sche System erfolgreich funktioniere. Da trotz der extremen Bemühungen bei der Ta-

lentförderung und im Bereich der Trainingsmethoden nicht der gewünschte Erfolg ein-

trat, wurde das Thema Doping auf den Staatsplan gerufen16 Dies betraf nicht nur den 

Erwachsenen-, sondern auch den Nachwuchsbereich. Kinder die als sportlich beson-

ders talentiert galten, bekamen einem Platz auf einer der Kinder- und Jugendsport-

schulen. Dort wurden bereits 13 bis 14-Jährige Kinder mit Dopingmitteln versorgt, ohne 

dass sie davon wussten. Im Bereich der Leichtathletik, im Kanu- und Rudersport und 

                                                

14
 Anm. seit 2001: International Association of Athletics Federations. 

15
 Vgl. Daumann (2013): Die Ökonomie des Dopings. S. 12 f. 

16
 Vgl. Dreher/ Kuss (2017): Geschichte des Dopings. verfügbar unter: https://www.planet-

wissen.de/gesellschaft/sport/doping_gefaehrliche_mittel/pwiegeschichtedesdopings100.html. [Zugriff am: 
20.03.2019]. 
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bei einigen Wintersportarten begann das Hormondoping bei 16 bis 17-Jährigen. Be-

sonders bemerkbar machten sich die Dopingmittel im Schwimmbereich. Hierbei wur-

den die Athleten bereits ab einem Alter von 14 Jahren mit dem Anabolikum "Oral- 

Turinabol" versorgt und entwickelten sich zu den Medaillen-Garanten des DDR-

Sportsystems. Die Jugendlichen erhielten die Dopingmittel von Personen denen sie 

vertrauten. Meist handelte es sich dabei um ihre Trainer, die die Pillen verteilten und 

ihren Schützlingen sagten, dass es sich dabei um Vitamine handelt. Die Sportler muss-

ten die Pillen vor den Augen der Trainer schlucken, damit genau kontrolliert werden 

konnte, dass auch jeder die Dopingmittel zu sich nimmt. Außerdem wurde den Sport-

lern verboten darüber zu sprechen. Noch heute haben viele ehemalige Sportler aus 

dieser Zeit unter den Spätfolgen (u.a. verstärkte Körperbehaarung, Störungen der 

Fruchtbarkeit, Stimmvertiefung, erhöhtes Krebsrisiko) des Dopings zu leiden. Zudem 

haben mehr als ein Drittel der gedopten Frauen mit gynäkologischen Schäden zu 

kämpfen. Einige von ihnen gebaren auch behinderte Kinder. Anerkannte Opfer des 

Zwangsdopings der DDR erhielten Schmerzensgeld. Eines der Dopingopfer war Ines 

Geipel. Die ehemalige Leichtathletin war Mitglied der DDR- Nationalmannschaft und 

wurde dabei unwissentlich gedopt. Ines Geipel verliebte sich 1984 in einen Mexikaner 

und wurde so zum Feindbild der Staatssicherheit.17 Unter dem Auftrag der Staatsicher-

heit wurde ihr bei einer Blinddarmoperation 1984 der gesamte Bauch samt Muskulatur 

durchschnitten.18 Daraufhin musste sie ihre Karriere beenden. 2011 erhielt Geipel das 

Bundesverdienstkreuz für ihr Engagements für in der DDR unterdrückte Literatur und 

ihre Aufarbeitung des DDR-Zwangsdoping-Systems samt Entschädigung der Doping-

Opfer.19 

3.2.2 McLaren Report 

Bei den olympischen Spielen 2014 im eigenen Land, in Sotchi, belegte Russland den 

ersten Platz im Medaillenspiegel. Wenige Monate später strahlte der öffentlich-

rechtliche Sender ARD in Deutschland eine Dokumentation des deutschen Journalis-

ten Hajo Seppelt aus. In „Geheimsache Doping – Wie Russland seine Sieger macht“, 

                                                

17
 Vgl. Dreher/ Kuss (2017): Doping in der DDR. verfügbar unter: https://www.planet-

wissen.de/gesellschaft/sport/doping_gefaehrliche_mittel/pwiedopinginderddr100.html. [Zugriff am: 
20.03.2019]. 

18
 Vgl. Reinsch (2011): Der Schrecken steht mitten im Raum. verfügbar unter: 

https://www.faz.net/aktuell/sport/sportpolitik/doping/ines-geipel-der-schrecken-steht-mitten-im-raum-
1621434.html. [Zugriff am: 20.03.2019]. 

19
 Vgl. Börsenblatt Wochenmagazin (2011): Ines Geipel erhält das Bundesverdienstkreuz. verfügbar unter: 

https://www.boersenblatt.net/artikel-auszeichnung.449976.html. [Zugriff am: 20.03.2019]. 
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gab es erste Indizien dafür, dass in Russland staatliches Doping stattfindet. Daraufhin 

wurde durch die WADA eine Untersuchungskommission eingerichtet, der auch Richard 

McLaren angehörte. Am 18. Juli 2016 veröffentliche McLaren den ersten McLaren-

Report20.21 Dieser legt offen, dass ein Moskauer Labor zum Schutz gedopter russischer 

Athleten innerhalb eines staatlich verordneten, ausfallsicheren Systems arbeitete. Da-

bei ging es u.a. um das Verschwinden lassen positiver Dopingproben. Das Labor arbei-

tete mit gewieften Austauschmethoden um den gedopten Sportlern die Teilnahme an 

den olympischen Spielen zu ermöglichen. Für das staatliche Doping in Russland war 

das russische Sportministerium zuständig. Es leitete, steuerte und überwachte die Ma-

nipulation der Analyseergebnisse der Athleten oder den Austausch ihrer Proben mit 

aktiver Beteiligung und Unterstützung des FSB, des CSP sowie der Labore in Moskau 

und Sotschi.22 Im Dezember 2016 veröffentlichte McLaren den zweiten Teil seines Be-

richtes. Darin stellte er fest, dass über 1000 russische Athleten selbst gedopt oder von 

der Manipulation der Dopingproben durch das russische Sportministerium profitiert 

haben. Weiterhin hat es eine durch das russische Sportministerium „initiierte Ver-

schwörung“ gegeben.23 Nach der Veröffentlichung verzichtete McLaren auf eine Emp-

fehlung, wie man mit den russischen Sportlern bei den Olympischen Sommerspielen 

2016 weiter verfahren solle. Der deutsche IOC-Präsident Thomas Bach delegierte dich 

Entscheidung an die Internationalen Spitzenverbände. Daraufhin wurden 118 russische 

Athleten aus der russischen Olympiamannschaft ausgeschlossen. 271 Sportler wurden 

hingegen zugelassen.24 Das Internationale Paralympische Komitee entschied anders 

und schloss die komplette russische Mannschaft von den Paralympischen Sommer-

spielen 2016 aus.25 

                                                

20
 Siehe Anhang 2. 

21
 Vgl. Krämer (2016): Mehr als 1000 russische Athleten in Dopingaffäre verwickelt. verfügbar unter: 

http://www.spiegel.de/sport/sonst/mclaren-bericht-mehr-als-1000-russische-athleten-in-doping-affaere-
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3.3 Bekannte Dopingfälle 

3.3.1 Lance Armstrong 

Der wohl bekannteste Dopingfall des letzten Jahrzehnts handelt vom US-

Amerikanischen Radprofi Lance Armstrong. Mit 21 Jahren wurde er 1993 zum jüngsten 

Weltmeister im Straßenrennen aller Zeiten. 1996 diagnostizierten die Ärzte bei ihm 

Hodenkrebs. Er besiegte den Krebs, kam 1998 in den Profiradsport zurück und ge-

wann 1999 zum ersten Mal mit der Tour de France das berühmteste und bedeutendste 

Radsportereignis eines jeden Jahres. Von 1999 bis 2005 gelangen ihm sieben Tour de 

France- Siege in Serie.26 Damit wurde er zum Rekordhalter mit den meisten Gesamt-

siegen der Tour de France. Er war er eine Ikone des Radsports. 2012 wurde 

Armstrong des Dopings überführt. Laut dem Bericht der US-Anti-Doping-Agentur 

USADA hat Armstrong jahrelang systematisches Doping betrieben. Außerdem soll er 

mit verbotenen Substanzen gehandelt und seine Teamkollegen zum Dopen gezwun-

gen haben. Daraufhin sperrte die USADA Lance Armstrong lebenslang. Zudem hat 

man ihm alle seine sportlichen Erfolge nach 1998 aberkannt, darunter auch den Welt-

meistertitel im Straßenrennen und die sieben Gesamtsiege bei der Tour de France.27 In 

einem Interview mit der US-Talkmasterin Oprah Winfrey Anfang 2013 gab Armstrong 

dann auch offen zu bei allen Gesamtsiegen der Tour de France gedopt zu haben. Er 

betrieb Blutdoping, nahm EPO und konsumierte andere verbotene Substanzen wie 

Testosteron, Kortison oder Wachstumshormone.28 Nach eigener Aussage antwortete 

er auf die Frage, ob es denn überhaupt möglich wäre sieben Mal hintereinander die 

Tour de France zu gewinnen? „Ich glaube nicht.“29 

3.3.2 Ben Johnson 

Für den größten Dopingskandal in der Geschichte der olympischen Spiele sorgte 1988 

der kanadische Sprinter Ben Johnson. Bei den Olympischen Sommerspielen in Seoul 

wurde er auf der 100m- Strecke mit 9,79s Olympiasieger. Mit dieser Zeit wäre er zum 

diesem Zeitpunkt auch Weltrekordhalter gewesen, denn kein Mensch hat vor Ben 

Johnson die 100m so schnell zurückgelegt. Zwei Tage nach dem Weltrekordrennen 
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wurde Johnson positiv auf das anabole Steroid Stanozolol getestet. Damit wies man 

ihm Hormondoping nach. 1989 gestanden Ben Johnson und sein Trainer, dass John-

son bereits seit 1981 Doping betrieben hat, woraufhin Johnson lebenslang gesperrt 

wurde. Nachdem seine lebenslange Sperre 1990 aufgehoben wurde startete Johnson 

wieder bei den Olympischen Sommerspielen 1992 in Barcelona. Jedoch schied er dort 

bereits im Halbfinale aus. Ein Jahr später wurde Johnson wieder des Dopings überführt 

und positiv auf Testosteron getestet. Als Wiederholungstäter wurde er daraufhin end-

gültig lebenslänglich von allen Wettbewerben ausgeschlossen.30 Das 100m- Rennen in 

Seoul wurde später zum „dreckigsten Rennen der Geschichte“, da sechs der acht Fina-

listen im Laufe ihrer Karriere des Dopings überführt wurden.31 

3.3.3 Dieter Baumann 

Ein weiterer spektakulärer Dopingfall handelt von dem deutschen Leichtathleten Dieter 

Baumann. In den 1990er Jahren war Baumann einer der populärsten Sportler weltweit. 

Er gewann 1988 bei den Olympischen Spielen in Seoul die Silbermedaille über 5000m 

und wurde bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona Olympiasieger über die 

5000m- Distanz. Hinzu kam der Europameistertitel 1992 in Helsinki, ebenfalls über 

5000m. Allerdings war Dieter Baumann nicht nur durch seine herausragenden sportli-

chen Leistungen populär, sondern auch durch sein Engagement gegen Doping. Somit 

kam es überraschend, als Baumann im Herbst 1999 bei einer Dopingkontrolle im Trai-

ning positiv auf das Dopingmittel 19-NOR-Androstendion, ein Vorläufer des anabolen 

Steroids Nandrolon getestet wurde. Baumann beteuerte seine Unschuld und startete 

selbst die Tätersuche. Er machte den Fall öffentlich und wollte beweisen, dass ihm 

jemand das Dopingmittel in seine Zahnpasta injiziert hat. Ein unabhängiges Schiedsge-

richt sprach Baumann im Juli 2000 vom Dopingvorwurf frei, da es sich nun um einen 

Kriminalfall handelte. Der Weltverband IAAF hingegen sperrte Baumann auf Grundlage 

der positiven Dopingprobe für zwei Jahre. Da er während der Dopingsperre trotzdem 

bei den deutschen Hallenmeisterschaften startete und jene auch gewann, wurde die 

Dopingsperre um ein weiteres Jahr verlängert. 2003 beendete Dieter Baumann seine 
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Karriere als Leichtathlet. Bis heute wurde nicht herausgefunden, wer der die Zahnpasta 

Baumanns manipuliert haben soll.32 
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4 Doping im Strafrecht 

4.1 Körperverletzungsdelikte nach §§ 223 ff. StGB 

Im Folgenden stellt sich die Frage, inwiefern Doping nach §§ 223 ff. StGB strafrechtlich 

verfolgt werden kann. Hier gilt es insbesondere auch zu prüfen, ob Dritte strafrechtlich 

belangt werden können, wenn sie am Doping einer anderen Person mit dessen Willen 

beteiligt sind. Nach § 223 Abs. 1 StGB handelt es sich um eine Körperverletzung, wenn 

man „eine andere Person körperlich mißhandelt oder an der Gesundheit schädigt“. 

Durch Doping wird eine Erhöhung der körperlichen Leistungsfähigkeit angestrebt. So-

mit wird auf den Körper des Athleten eingewirkt und der Tatbestand der Körperverlet-

zung des § 223 Abs. 1 StGB könnte erfüllt sein. Fraglich ist aber, ob Doping eine Per-

son körperlich misshandelt oder deren Gesundheit schädigt.33 

Nach herkömmlichem Verständnis ist eine körperliche Misshandlung eine üble, unan-

gemessene Behandlung, durch welche das körperliche Wohlbefinden oder die körperli-

che Unversehrtheit nicht nur unerheblich beeinträchtigt werden. Demnach müsste Do-

ping das körperliche Wohlbefinden und die körperliche Unversehrtheit beeinträchtigen 

und dazu erheblich, sowie übel und unangemessen sein. Das körperliche Wohlbefin-

den gilt als beeinträchtigt, wenn die Befindlichkeit des Opfers beeinträchtigt wird. 

Kommt es also in Folge der Einnahme eines Dopingmittels oder durch die Anwendung 

einer Dopingmethode zu Symptomen wie Niedergeschlagenheit, Kreislaufbeschwer-

den, Herzrasen, ausbleibendes Hungergefühl, Seh- und Gleichgewichtsstörungen oder 

sogar Depressionen, so wird die Befindlichkeit des Opfers beeinträchtigt. Vorausset-

zung dafür ist, dass der Einzelfall auch erheblich ist.34 Weiterhin müsste durch Doping 

die körperliche Unversehrtheit beeinträchtigt werden. Diese gilt als beeinträchtigt, wenn 

das Opfer durch Doping Substanzverluste erfährt. Mit Substanzverlust ist der Verlust 

von Gliedern, Organen oder Zähnen gemeint, aber auch kleinere bzw. leichtere Eingrif-

fe wie das Abschneiden der Haare oder der Fingernägel. Außerdem können u.a. auch 

Prellungen, Blutergüsse oder Blutaustritte und Langzeitfolgen, wie Narben oder Wu-

cherungen als tatbestandsmäßig angesehen werden. Bereits ein Einstich mit einer 

Injektionsnadel wird als Eingriff in die körperliche Unversehrtheit angesehen. Sofern 

der Einzelfall nicht unerheblich ist, kann die körperliche Unversehrtheit auch durch Do-
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ping beeinträchtigt werden.35 In beiden Fällen gilt es, die Erheblichkeit zu prüfen. Die 

Erheblichkeit wird aus Sicht eines objektiven Beobachters bestimmt. Dabei sind die 

subjektiven Folgen indiziell zu berücksichtigen, wenn sie objektivierbar sind. Die Erheb-

lichkeit kann sich sowohl aus der Dauer als auch aus der Intensität der Behandlung 

ergeben. Sie ist anzunehmen, wenn das Opfer einen Substanzverlust aufweist. Der 

Verlust von Körperteilen oder Organen durch die Folgen von Doping gilt als eher un-

wahrscheinlich. Wahrscheinlicher hingegen ist die Entnahme von Blut, beispielsweise 

bei Blutdoping. Bluttransfusionen stellen einen Substanzverlust dar, der damit auch 

erheblich ist. Außerdem nicht unerheblich ist eine Substanzverletzung durch den Ein-

stich mit einer Spritze. Damit wäre eine Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrt-

heit gegeben. Eine größere Bedeutung hat die Erheblichkeitsprüfung bei Beeinträchti-

gungen des körperlichen Wohlbefindens. Hierbei ist es besonders wichtig die Dauer 

und Intensität mit einzubeziehen. So gelten Kreislaufbeschwerden mit Hitzestau oder 

kühler Haut als unerhebliche Beeinträchtigungen. Auftretende Herz-Rhythmus-

Störungen und Herzrasen werden hingegen aufgrund der hohen Intensität als erheblich 

angesehen. Bloße Abgeschlagenheit wird ebenfalls nicht als erheblich angesehen. 

Treten darüber hinaus noch weitere Einschränkungen wie Schwarzwerden vor Augen 

infolge von Kreislaufbeschwerden oder eine starke Abnahme des Reaktionsvermögens 

auf, so wird die Grenze zur Erheblichkeit überschritten.36 Zusätzlich für das Vorliegen 

einer körperlichen Misshandlung verlangt die herrschende Meinung, dass eine üble, 

unangemessene Behandlung vorliegt. Nach dem Bundesgerichtshof müsste das Ver-

halten „sozialwidrig“ gewesen sein. Dabei stellt sich die Frage, ob die Einwirkung auf 

den Körper des Athleten in der konkreten Situation auf den Zweck bezogen angemes-

sen war. Doping hat den Zweck die körperliche Leistungsfähigkeit künstlich zu stei-

gern. Da man sich damit aber einen Vorteil gegenüber den anderen Athleten ver-

schafft, ist ein solcher Zweck nicht anerkannt und gilt sogar als verwerflich. Somit ist 

die Sozialwidrigkeit bei der Anwendung von Doping stets gegeben. Aufgrund dessen 

ist auch das Merkmal der Unangemessenheit erfüllt.37 

Um eine Körperverletzung handelt es sich auch, wenn eine Person einen Gesund-

heitsschaden erleidet. Unter einem Gesundheitsschaden versteht man „jedes Hervor-

rufen oder Steigern eines vom Normalzustand der körperlichen Funktionen des Opfers 
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nachteilig abweichenden Zustands“38. Eine Gesundheitsschädigung nimmt man an, 

wenn ein Heilungsprozess erforderlich ist, oder wenn die auftretenden Störungen me-

dizinisch gesehen behandlungsbedürftig sind. Es ist dabei bereits ausreichend, wenn 

ein krankhafter Zustand weiter verschlechtert wird. Eine Gesundheitsschädigung muss 

nicht immer mit Schmerzen verbunden sein. Sie kann auch eine Steigerung des kör-

perlichen Wohlbefindens hervorrufen. Dies ist beispielsweise bei der Gabe von 

Rauschmitteln einzubeziehen. Weiterhin kann bereits das Herbeiführen oder Aufrecht-

erhalten von Schmerzen eine Gesundheitsschädigung darstellen. Hierfür von Bedeu-

tung ist, genau wie bei der körperlichen Misshandlung, die Erheblichkeit. Demnach ist 

eine bloße Beeinträchtigung der Gesundheit nicht ausreichend. Das Gesetz gibt eine 

Schädigung der Gesundheit vor. Eine Folge von Doping sind oftmals Organerkrankun-

gen. Sämtliche Organerkrankungen werden als Gesundheitsschädigung angesehen. 

Unnatürliche Größenzunahme durch die Einnahme von Wachstumshormonen, Verän-

derung der Geschlechtsmerkmale durch den Missbrauch von Hormonen, Thrombosen 

die durch EPO ausgelöst wurden, aber auch Verletzungen die das Opfer unter Einfluss 

von Dopingmitteln erleidet sind einschlägig. Grundsätzlich sind auch durch Stimulanzi-

en hervorgerufene Rauschzustände als Gesundheitsschädigung anzusehen, wobei 

hier abzuwägen gilt, ob nicht nur eine Beeinträchtigung der Gesundheit des Opfers 

vorliegt. Eine Gesundheitsschädigung liegt nicht vor, wenn der Athlet nur leicht „bene-

belt“ oder aufgeputscht ist. Ebenfalls als unerheblich wird ein erhöhter Pulsschlag oder 

ein stärkeres Schwitzen angesehen, vorausgesetzt sie sind nicht von langanhaltender 

Dauer. Sollten allerdings in Folge des Rauschzustandes Herz-Rhythmus-Störungen, 

Herzrasen oder ein Zusammenbruch des Kreislaufs auftreten, sind die Auswirkungen 

als erheblich und somit als Gesundheitsschädigung anzusehen. Fraglich ist, inwiefern 

psychische Beeinträchtigungen das Tatbestandsmerkmal der Gesundheitsschädigung 

erfüllen. Die herrschende Ansicht verlangt, dass sich eine psychische Erkrankung auf 

den Körper auswirkt. Für eine Gesundheitsschädigung ist demnach ein seelisches Un-

wohlbefinden oder eine seelische Niedergeschlagenheit nicht ausreichend. Treten in 

der Folge der psychischen Erkrankung eine Nervenreizung oder eine psycho-

vegetative Störung auf, gilt der Tatbestand als erfüllt. Der Körperlichkeitsbezug ist be-

reits dann gegeben, wenn Auswirkungen auf den Körper durch Medikamente oder Arz-

neimittel gegen die psychische Erkrankung entstehen. Zusammenfassend lässt sich 
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feststellen, dass eine psychische Erkrankungen die durch Dopingmittel hervorgerufen 

wurde eine Gesundheitsschädigung darstellt, vorausgesetzt sie ist nicht unerheblich.39 

Laut Tatbestand ist es ausreichend, wenn eines der beiden Tatbestandsmerkmale er-

füllt ist. Allerdings werden in den meisten Fällen beide Tatbestandsmerkmale gleichzei-

tig erfüllt. Weiterhin müssen Kausalität, Selbst- und Fremdschädigung, Ärztlicher Heil-

eingriff, Vorsatz und die Einwilligung durch den Athleten geprüft werden.40  

Doping muss nicht die alleinige Ursache für die Beschwerden des Sportlers sein. Im 

Rahmen der Kausalität ist es bereits ausreichend, wenn Dopingmittel eine Mitursache 

sind. Bei der Selbst- und Fremdschädigung gilt es besonders die Einwilligung des 

Sportlers zu betrachten. Sollten dabei Willensmängel bestehen, ist die Freiverantwort-

lichkeit des Athleten als nicht gegeben anzusehen. Hat der Sportler das Risiko ausrei-

chend erkannt, so ist die Freiverantwortlichkeit auch gegeben wenn ein Beteiligter über 

mehr Wissen als das Opfer verfügt. Dies betrifft auch den behandelnden Arzt des 

Sportlers. Für die Abgrenzung ob eine Selbstschädigung oder Fremdschädigung des 

Athleten vorliegt, ist entscheidend wer die unmittelbar als Doping qualifizierende Hand-

lung unternimmt. Da der Zweck des Dopings nicht die Heilung, sondern einzig und al-

lein die körperliche Leistungssteigerung ist, handelt es sich dabei auch nicht m einen 

ärztlichen Heileingriff, auch wenn ein Arzt beteiligt sein sollte. Fraglich ist auch ob der 

Sportler vorsätzlich gehandelt hat. Dabei kann der Täter mit direktem Vorsatz dopen, 

wenn er sicheres Wissen auf den Eintritt einer Körperverletzung hat. Das ist beispiels-

weise dann der Fall, wenn der Sportler eine Injektion erhält. Er nimmt dadurch sicher in 

Kauf, dass er durch den Einstich eine Körperverletzung erleidet. In der Regel handelt 

es sich allerdings um bedingten Vorsatz. Dabei rechnet der Sportler zwar mit dem Ein-

tritt einer Körperverletzung, nimmt diese Eintrittswahrscheinlichkeit aber in Kauf um 

seine körperliche Leistungsfähigkeit zu steigern. Der häufigste Grund für das Scheitern 

der Strafbarkeit der Körperverletzung ist allerdings die Einwilligung durch den Sportler. 

Ist der Sportler sich über die Risiken und die Folgen im Klaren und willigt ein, so ist die 

Handlung nicht Strafbar. Erfolgt die Einwilligung zum Doping aber durch Drohung oder 

Zwang, dann ist die Einwilligung unwirksam. Weiterhin besteht die Möglichkeit der ge-

fährlichen Körperverletzung nach § 224 StGB. Diese liegt vor, wenn bei der Zuführung 

der Dopingmittel die Beibringung von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen Stof-

fen vorliegt. Eine gefährliche Körperverletzung liegt auch dann vor, wenn die Körper-
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verletzung mit einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs begangen wird. 

Beim Doping wäre hier eine Spritze als gefährliches Werkzeug bereits ausreichend. 

Zudem liegt eine gefährliche Körperverletzung vor, wenn sie mittels eines hinterlistigen 

Überfalls, mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich oder mittels einer das Leben 

gefährdenden Behandlung begangen wird. Auch eine schwere Körperverletzung nach 

§ 226 StGB ist bei der Zuführung von Dopingmitteln denkbar. Verliert das Opfer bei-

spielsweise die Fortpflanzungsfähigkeit, ein wichtiges Glied am Körper oder kann dies 

nicht mehr nutzen oder wird in erheblicher Weise dauernd entstellt, handelt es sich um 

eine schwere Körperverletzung nach § 226 StGB. Ist das Doping mindestens mitur-

sächlich für den Tod des Opfers, so kann es sich nach § 227 StGB auch um eine Kör-

perverletzung mit Todesfolge handeln. Wird die Körperverletzung nicht vorsätzlich 

sondern fahrlässig begangen, kann es sich bei der Tat um eine fahrlässige Körperver-

letzung nach § 229 StGB handeln. Jedoch scheitert auch hier meistens die weitere 

Prüffolge an der Einwilligung des Sportlers.41 

4.2 Tötungsdelikte nach §§ 211 ff. StGB 

Stirbt ein Sportler nach der Zunahme von Dopingmitteln, stellt sich die Frage ob der 

Täter dafür strafrechtlich belangt werden kann. Neben der bereits genannten Körper-

verletzung mit Todesfolge kommen sowohl die vorsätzliche und fahrlässige Tötung als 

auch Mord in Frage. Es könnte sich um Totschlag nach § 212 StGB handeln. Totschlag 

begeht, wer „einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein“. In den meisten Fällen ist der 

Tod eines Sportlers nicht nur auf den Gebrauch von Doping zurückzuführen, da es in 

der Regel mehrere Ursachen gibt. Dabei kann es sich um bereits vorhandene Vor-

schäden, Wechselwirkungen oder sogar die vorherrschenden klimatischen Bedingun-

gen handeln. Allerdings wurde bereits in der Prüffolge der Körperverletzung festge-

stellt, dass eine Mitursächlichkeit des Dopings ausreichend ist. Weiterhin muss der 

Täter zumindest mit bedingtem Vorsatz gehandelt haben. Voraussetzung dafür ist, 

dass der Täter die Möglichkeit des Todeseintritts kannte. Da die Risiken des Dopings 

mittlerweile sehr populär sind, sollte es an diesem Punkt nicht scheitern. Jedoch wird 

nach herrschender Meinung vorausgesetzt, dass der Täter den Tod billigend in Kauf 

genommen oder sich damit abgefunden hat. Kein Vorsatz ist anzunehmen, wenn der 

Täter auf das Ausbleiben des Todeseintritts vertraut hat. Beim Doping gilt es zu be-

rücksichtigen, dass nur eine geringe Anzahl der Fälle tatsächlich zum Tod führt. Trotz 
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des bekannten Risikos ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts also relativ gering. Man 

kann also davon ausgehen, dass der Täter bei der Anwendung auf das Ausbleiben des 

Todes vertraut hat. Somit ist kein „billigendes in Kauf“ nehmen erkennbar. In den meis-

ten Fällen wird damit kein Tötungsvorsatz vorliegen.42 

Ist ein Tötungsvorsatz allerdings nachweisbar, könnte es sich um Mord nach § 211 

StGB handeln. „Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, 

aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam 

oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder 

zu verdecken, einen Menschen tötet.“ Auf Doping bezogen könnte hier Habgier in Fra-

ge kommen. Habgierig handelt in dem Fall derjenige, der über die Gewinnsucht hinaus 

ein gesteigertes, ungezügeltes und rücksichtsloses Streben nach dem Gewinn hat. 

Sollte der Täter finanziell an den Erfolgen des Athleten beteiligt werden und deshalb 

auf Dopingmethoden zurückgreifen, könnte es sich hierbei um Habgier handeln. Je-

doch müsste zwischen dem finanziellen Gewinn und der Tötung ein Zusammenhang 

bestehe und der Tod unmittelbar mit dem finanziellen Erfolg verknüpft sein. Allerdings 

ist dieser Punkt nicht erfüllt, da der Tod keinen Einfluss auf den finanziellen Erfolg hat. 

Demnach ist das Mordmerkmal der Habgier nicht erfüllt. Indes könnte der Täter aus 

niedrigem Beweggrund gehandelt haben. Sieht man die Habgier als niedrigen Beweg-

grund an, könnte dieser als Auffangtatbestand dienen. Dafür müsste die Tat nach all-

gemein sittlicher Würdigung auf niedrigster Stufe stehen und besonders verachtens-

wert sein. Nimmt der Täter den Tod des Athleten billigend in Kauf um aus der Leis-

tungssteigerung des Athleten heraus einen finanziellen Vorteil zu erlangen, ist dies als 

besonders Verwerflich anzusehen. Wenn der Tod also zur Erlangung dieses Ziels in 

Kauf genommen wird, kann ein niedriger Beweggrund vorliegen. Weiterhin könnte es 

sich auch um Heimtücke handeln. Das Tatbestandsmerkmal der Heimtücke ist erfüllt, 

wenn die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers bewusst ausgenutzt wird. Dies kann bei-

spielsweise dann vorliegen, wenn der Täter dem Athleten Dopingmittel verabreicht und 

dabei vortäuscht, dass es sich um Vitaminpräparate handelt. In diesem Fall ist das 

Opfer arglos, gutgläubig und vertraut dem Täter. Aufgrund des Vertrauens denkt das 

Opfer auch nicht daran sich zu wehren, sodass das Merkmal der Wehrlosigkeit auch 

erfüllt ist. Die Rechtsprechung verlangt dazu, dass der Täter dem Opfer in feindlicher 

Willensrichtung gegenübertritt. Handelt der Täter also zum Wohle des Opfers, gilt das 

Tatbestandmerkmal als nicht erfüllt. Im Bereich des Dopings ist allerdings nicht davon 
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auszugehen, dass der Täter zum Wohle des Opfers handelt. Das Merkmal der Heimtü-

cke kann damit durchaus erfüllt sein.43 

Da es in den meisten Fällen an einem Tötungsvorsatz mangelt, kommt am häufigste 

die fahrlässige Tötung nach § 222 StGB in Betracht. Eine fahrlässige Tötung begeht 

nach § 222 StGB derjenige, der „durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verur-

sacht“. Es bedarf hierbei also den Erfolg des Todes eines Menschen, eine Verletzung 

der Sorgfalt und der Vorhersehbarkeit des Todes für den Täter. Wie bereits angeführt, 

ist das Dopingthema in der Öffentlichkeit sehr bekannt. Dabei werden auch immer wie-

der die gefährlichen Risiken genannt. Somit kann man in den meisten Fällen davon 

ausgehen, dass die Sorgfalt verletzt wurde und man von Fahrlässigkeit ausgehen 

kann. Ansonsten gilt es wie auch bei der Körperverletzung abzugrenzen, ob Selbst- 

oder Fremdgefährdung vorliegt. Der Tatbestand der fahrlässigen Tötung ist somit in 

den meisten durch Doping verursachten Todesfällen erfüllt. Besteht dabei eine Einwilli-

gung durch das Opfer, ist dies zwar grundsätzlich möglich, aber die Wirksamkeit der 

Einwilligung scheitert in aller Regel an der Sittenwidrigkeit, da diese durch konkrete 

Todesgefahr begründet wird.44 

4.3 Betrug nach § 263 StGB 

Als weiteres Delikt kommt auch der Betrug nach § 263 StGB in Betracht. Es handelt 

sich um Betrug, wenn man mit der Absicht handelt, „sich oder einem Dritten einen 

rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen da-

durch beschädigt, daß er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder 

Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält“. Hierbei steht im 

Gegensatz zur Körperverletzung oder den Tötungsdelikten der Sportler selbst im Fo-

kus. Bei den Geschädigten kann es sich um den Veranstalter, die Konkurrenten, die 

Preisspender, Sponsoren, den Arbeitgeber und auch die Zuschauer handeln.45 Die 

Täuschungshandlung des Sportlers besteht darin, dass er die Tatsache vortäuscht, 

dass er sich an das Dopingreglement hält. Die Betroffenen gehen von einem „saube-

ren“ Athleten aus, der keine Dopingmittel zu sich nimmt und sich somit regeltreu ver-

hält. Weiterhin müsste der Getäuschte sich bezüglich des Dopings irren und eine irr-

tumsbedingte Vermögensverschiebung treffen, die zu einem Vermögensschaden führt. 
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Der Vermögensvorteil des Athleten muss unmittelbar aus dem Vermögen des Geschä-

digten erzielt werde. Damit sind Zuschauer und Konkurrenten als Geschädigte bereits 

auszuschließen. Die Zahlung des Eintrittsgeldes kann man nur schlecht dem Irrtum 

über die Dopingfreiheit eines Athleten zuordnen. Beim Konkurrenten mangelt es an der 

Stoffgleichheit, also dass der Vermögensvorteil aus der gleichen Vermögensverfügung 

stammt und unmittelbar das Vermögen schädigt. Der dopende Sportler hat nicht das 

Ziel sich gegenüber seinen Konkurrenten einen finanziellen Vorteil zu verschaffen. Ihm 

geht es nur um den Sieg und die für den Sieg ausgeschriebene Prämie. Fraglich ist, ob 

eine Täuschung gegenüber dem Veranstalter oder den Sponsoren vorliegen könnte. 

Hierbei gilt es allerdings besonders den Vermögensschaden zu hinterfragen. Trotz des 

Dopings hat der Sportler mit seiner Leistung im Wettkampf Werbung für die Produkte 

der Sponsoren erbracht. Der Nutzen aus dem bereits stattgefundenen Wettbewerb hat 

sich demnach schon positiv im Vermögen des Sponsors bemerkbar gemacht. Hierbei 

lässt sich auch erkennen, dass die Straftatbestände des § 263 StGB bei Dopingverstö-

ßen nur schwer zu erfüllen sind und einige Strafbarkeitslücken bestehen. Im Rahmen 

der Verfolgung und Aufklärung des Sportbetrugs wäre in Zukunft Sportbetrug als eige-

nes Strafdelikt eine hilfreiche Möglichkeit diese Schwierigkeiten zu beseitigen.46 

4.4 Gesetz gegen Doping im Sport 

Seit dem 10. Dezember 2015 gibt es in Deutschland mit dem Gesetz gegen Doping im 

Sport (AntiDopG) ein Anti-Doping-Gesetz. In diesem werden die Strafbarkeit und die 

Strafe für das Inverkehrbringen, herstellen, den Handel und die Verschreibung von 

Dopingmitteln geregelt. Hinzu kommen Bestimmungen über das Selbstdoping, also 

das Verbot und die Bestrafung der Einnahme von Dopingmitteln. Lange Zeit stand Do-

ping nicht im Fokus des Gesetzgebers und Strafen wurden nur selten ausgesprochen. 

Dies lag zum einen daran, dass nur die wenigsten Dopingmittel unter das Betäu-

bungsmittelgesetz fallen und durch das Arzneimittelgesetz lediglich der unerlaubte Ver-

trieb und Handel von Dopingmitteln strafrechtlich verfolgt wurde. Hinzu kommen die in 

Bezug auf Doping vorhanden Gesetzeslücken im Strafgesetzbuch. Erstmals machte 

sich der Gesetzgeber in 2013 Gedanken über die die strafrechtliche Verfolgung von 

Doping im Sport. Dabei wurden einzelne Straftatbestände hinsichtlich des Dopings in 

das Arzneimittelgesetz aufgenommen. Unter Strafe gestellt wurde hierbei auch der 

Besitz von geringen Mengen von Dopingmitteln. Mit dem durch den deutschen Bun-

destag verabschiedeten Gesetz gegen Doping im Sport soll von nun an Klarheit herr-
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schen. Allerdings gilt es zu beachten, dass das AntiDopG nicht für alle, sondern nur für 

ganz bestimmte Dopingmittel gilt. Die Dopingmittel die in den Geltungsbereich des Ge-

setzes fallen sind in der Anlage des AntiDopG aufgelistet. Darunter fallen auch die be-

kanntesten Dopingmittel, wie Anabolika, Wachstumshormone und EPO. Dopingmittel 

die nicht in der Anlage des Gesetzes aufgeführt sind, fallen nicht unter den Geltungs-

bereich des AntiDopG. Das AntiDopG verbietet die Herstellung, den Handel, das Ver-

schreiben und in den Verkehr bringen der Dopingmittel zum Zwecke des Dopings beim 

Menschen im Sport. Jedoch ist der Erwerb und Besitz weiterhin nur strafbar, wenn be-

stimmte Grenzmengen überschritten werden. Diese sind in der Dopingmittel-Mengen-

Verordnung festgesetzt. Im Gegensatz zu Betäubungsmitteln ist gemäß § 3 AntiDopG 

bereits das reine Einnehmen strafbar, jedoch nur dann wenn es mit der Absicht kon-

sumiert wird, sich in einem Wettbewerb des organisierten Sports einen Vorteil zu ver-

schaffen. Um einen Wettbewerb des organisierten Sports handelt es sich dann, wenn 

er von einer nationalen oder internationalen Sportorganisation veranstaltet wird und 

wenn bei diesem Wettbewerb für alle Mitgliedsorganisationen verpflichtende Regeln 

festgelegt wurden. Demzufolge lässt sich feststellen, dass Doping in der Freizeit wei-

terhin straffrei bleibt, vorausgesetzt es handelt sich dabei um geringe Mengen. Ver-

stößt man gegen die Vorschriften, sieht das Gesetz gegen Doping im Sport empfindli-

che Strafen vor. So bestraft das AntiDopG den Handel, das Herstellen und in den Ver-

kehr bringen von Dopingmitteln mit einer Freiheitsstrafe zwischen einem und zehn Jah-

ren. Den gleichen Strafrahmen sieht das Gesetz auch für das zugänglich machen von 

Dopingmitteln für minderjährige Personen vor. Der Erwerb und Besitz von Dopingmit-

teln zum Zwecke des Dopings in einem Wettkampf des organisierten Sports wird mit 

einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet. Wie be-

reits öfter angeführt gab es einige Strafbarkeitslücken in Bezug auf die Nutzung von 

Dopingmitteln. Das Gesetz gegen Doping im Sport hat diesen umstrittenen Bereich des 

Strafrechts genauer geregelt und einige Strafbarkeitslücken behoben.47 
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5 Dopingprävention 

5.1 Anti- Doping- Organisationen 

5.1.1 Weltkonferenzen des IOC gegen Doping 

Das Internationale Olympische Komitee führte zur Harmonisierung des Kampfes gegen 

Doping in weltweiten Aktionen Weltkonferenzen durch. Die 1. Weltkonferenz des IOC 

gegen Doping fand 1988 in Ottawa, der Bundeshauptstadt Kanadas, statt. Dabei wurde 

mit der Internationalen Olympischen Charta die erste Anti-Doping Charta verabschie-

det. Weiterhin beschlossen die 85 Teilnehmer aus 28 Staaten die Zuständigkeit der 

Regierungen und die Zuständigkeit der Sportinstitute. In der 2. Weltkonferenz gegen 

Doping 1989 in Moskau wurde eine internationale Antidopingkommission gebildet und 

ein weltweites Antidopingprogramm erarbeitet. Auch die Teilnehmerzahl wuchs stetig. 

Während es bei der 1. Weltkonferenz noch 85 Teilnehmer aus 28 Staaten waren, be-

trug die Anzahl der Teilnehmer ein Jahr später bereits 181 aus 31 Staaten. Wiederum 

zwei Jahre später, bei der 3. Weltkonferenz des IOC in Bergen nahmen 300 Teilneh-

mer aus 48 Staaten teil. Sie entwickelten Informations- und Erziehungsprogramme zur 

Aufklärung. An der 4. Weltkonferenz gegen Doping 1993 in London stand das Doping 

im gesellschaftlichen Zusammenhang im Vordergrund. Auch hier wuchs die Anzahl 

weiter auf 600 Teilnehmer aus 60 Staaten. Nach einer mehrjährigen Pause wurde 

1999 die Erste Weltkonferenz gegen Doping in Lausanne durchgeführt. Aus dieser 

resultierte auch die Gründung der WADA. Mit der Zweiten Weltkonferenz gegen Do-

ping 2003 in Kopenhagen wurde der WADA-Code angenommen.48 

5.1.2 World Anti-Doping Agency 

Die World Anti-Doping Agency (WADA) wurde am 10. November 1999 als Stiftung 

nach Schweizer Recht gegründet und durch die IOC gestiftet. Die die Erste Weltkonfe-

renz 1999 in Lausanne stattfand wurde diese auch als Sitz der Stiftung eingetragen. 

Später wurde allerdings Montreal als neuer Sitz der WADA gewählt und festgelegt. Das 

Stiftungsvermögen der WADA liegt bei 5 Mio. Dollar und wurde in den ersten beiden 

Jahren durch eine Anschubfinanzierung des IOC übernommen. Dem Stiftungszweck 

nach galt es den Kampf gegen Doping auf internationalem Niveau zu fördern und zu 

koordinieren. Die WADA machte es sich zur Aufgabe die sportethischen Grundsätze 

eines dopingfreien Sports zu verbreiten und den Schutz des Athleten sicherzustellen, 
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eine Liste der im Sport verbotenen Substanzen und Methoden aufzustellen und diese 

zu aktualisieren, Kontrollen außerhalb der Wettkämpf mit den zuständigen Sportver-

bänden und nationalen Behörden zu koordinieren und wenn erforderlich selbst vorzu-

nehmen. Weiterhin hat die WADA die Aufgabe einheitliche Standards für die Doping-

analytik zu und die Akkreditierung von Kontrolllaboren einzuführen und ein Referenzla-

bor einzurichten, Strafrahmen und Disziplinarverfahren bei Dopingverstößen zu har-

monisieren, Aufklärungs- und Informationsprogramme gegen Doping aufzulegen und 

die Forschung auf dem Gebiet der Dopingbekämpfung zu unterstützen. An Vorschläge 

und Beschlüsse der WADA sind die Spitzenverbände des Sports nicht unmittelbar ge-

bunden. Sie vollziehen weiterhin die Willensbildung im Rahmen der Dopingbekämp-

fung von oben nach unten ohne eine unmittelbare Abgabe von Kompetenzen an die 

Stiftung.49 

Am 05. März 2003 wurde in Kopenhagen der WADA-Code (WADC) per Akklamation 

angenommen und die Deklaration von Kopenhagen u.a. auch von Deutschland sofort 

unterzeichnet. Regierungen, die den WADC noch nicht unterzeichnet hatten, hatten bis 

zu den Olympischen Sommerspielen 2004 in Athen Zeit, den WADC zu unterzeichnen. 

Aus dem Entschluss den WADC nicht zu akzeptieren und somit nicht zu unterzeichnen 

resultierten Ausschlüsse von den großen internationalen Sportereignissen. Auf den 

WADC begründet sich das Welt Antidopingprogramm der WADA im Sport. In Abstim-

mung der WADA mit den verantwortlichen Organisationen wurden die fünf internationa-

len Standards, 

1. Eine Liste der verbotenen Wirkstoffe und Methoden (Prohibited List) 

2. Anforderungen für die Probeentnahme (Testing) 

3. Hinweise zu den Labors, Ausstattung, Ablauf der Analysen, Qualitätskontrollen 

und Akkreditierung (Laboratories) 

4. Freistellung zur Behandlung mit verbotenen Medikamenten und Methoden 

(Therapeutic) 

5. Schutz der Privatsphäre und der persönlichen Daten (Protection of Privacy and 

Personal Imformation), 

für die verschiedenen Bereiche der Antidopingprogrammes erarbeitet und aufgenom-

men.50 
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5.1.3 Nationale Anti-Doping Agentur 

Die Stiftung Nationale Anti Doping Agentur Deutschland (NADA) wurde im Juli 2002 in 

Bonn gegründet. Die NADA ist die maßgebliche Instanz in Deutschland für sauberen 

Sport. Seit ihrer Anerkennung durch die Stiftungsaufsicht am 21. November 2002 ver-

folgt die Organisation ihren Stiftungszweck für Fairness und Chancengleichheit im 

Sport zu sorgen. 

Sie agiert als gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen Rechts ist somit eine unabhän-

gige Instanz. Finanzielle Mittel erhält die NADA durch das Stakeholder-Modell von den 

Anspruchsgruppen der Organisation, also den Personen, Gruppen oder Institutionen, 

die von den Aktivitäten der Organisation direkt oder indirekt betroffen sind. In diesem 

Fall handelt es sich um den Staat, den Sport und die Wirtschaft.51 

Das Ziel der NADA ist es die Chancengleichheit aller Sportler zu verbessern. Dabei 

nimmt sie die unterschiedlichsten Aufgaben wahr. Die NADA fördert und koordiniert 

den Kampf gegen Doping im Sport auf der nationalen Ebene. Sie ist für die Einrichtung 

eines Dopingkontrollsystems sowohl innerhalb als auch außerhalb des Wettkampfes 

zuständig. Hinzu kommt die Durchführung, Weiter- und Fortentwicklung des Doping-

kontrollsystems durch Erstellung und Durchsetzung der Kontrollmechanismen, Analy-

severfahren, Dopingverbote, Sanktionskataloge und Disziplinarverfahren. Weiterhin 

gehört zum Aufgabenbereich der NADA die Beratung, Förderung und Zusammenarbeit 

mit Sportorganisationen und sonstigen Institutionen in Bezug auf Dopingfragen. Die 

Förderung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Dopingbekämp-

fung, die Erstellung und Verbreitung von Aufklärungs- und Erziehungsmaterial zur Do-

pingproblematik im Sport, die Errichtung und Unterhaltung eines Sportgerichts und die 

Tätigkeit als Beratungs- und Auskunftsstelle für Sportler, Sportlerinnen und Sportver-

bände in Dopingfragen.52 

Die NADA setzt sich aus den zwei Organen, dem Vorstand und dem Kuratorium zu-

sammen. Dabei besteht das Kuratorium aus den Repräsentanten der Wirtschaft, des 

Staates und des organisierten Sports. Das Kuratorium ist auch für die Beratung und 

Überwachung des Vorstandes zuständig. Der Vorstand umfasst sieben Mitglieder, die 

vom Kuratorium auf Zeit gewählt werden. Ihm obliegen die Geschäftsführung und die 

Vertretung der Stiftung. Die Mitglieder des Vorstandes stammen aus mehreren Fach-
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bereichen. Dabei sollten die Fachbereiche Recht, Pädagogik, Medizin, Politik und Wirt-

schaft vertreten sein.53 

5.2 Anti-Doping-Projekte 

5.2.1 Sport ohne Doping 

Das Präventionsprojekt „Sport ohne Doping“ wurde durch die Deutsche Sportjugend 

ins Leben gerufen. Dabei arbeitet sie eng mit dem Heidelberger Zentrum für Doping-

prävention zusammen. Eine zentrale Rolle im sowohl sportpolitischen als auch wirt-

schaftsbezogenen Projekt spielt Gerhard Treutlein, Professor für Sportpädagogik der 

Pädagogischen Hochschule Heidelberg, an der das Heidelberger Zentrum für Doping-

prävention angesiedelt ist. Der langjährige Disziplinchef für die Leichtathletik im allge-

meinen Deutschen Hochschulverband führt seit vielen Jahren einen engagierten 

Kampf gegen Doping im Spitzensport, sowie den nachlässigen Umgang mit dem The-

ma „Doping“ in den Sportorganisationen.54 

„Sport ohne Doping“ wird durch das Innenministerium des Bundes gefördert und Be-

standteil des Nationalen Dopingpräventionsplans. Schwerpunkt des Projekts ist die 

Nachfrage nach Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen im organisierten Sport. Die Auf-

gaben der Deutsche Sportjugend bestehen dabei aus dem Aufbau eines nationalen 

Kernpools von Referenten/-innen, die Durchführung geeigneter Schulungsmaßnah-

men, die Veranstaltung von Regionalkonferenzen und die Weiterentwicklung des Kon-

zepts „Juniorbotschafter/-innen Dopingprävention“. Dabei hat das Projekt stets das Ziel 

das Thema Dopingprävention als eigenständiges Aufgabenfeld im Rahmen der Anti-

Dopingaktivitäten der Mitgliedsorganisationen von DOSB und dsj zu platzieren. Weitere 

Ziele sind die Information und Sensibilisierung der Akteure im organisierten Sport für 

die Notwendigkeit, Maßnahmen im Bereich Dopingprävention kontinuierlich und sys-

tematisch durchzuführen, Fortführung der Qualifizierung der Akteure und die Nachhal-

tige Implementierung in den Strukturen und Programmen des Aus- und Fortbildungs-

systems des organisierten Sports.55 
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5.2.2 Gemeinsam gegen Doping 

Das Präventionsprojekt „Gemeinsam gegen Doping“ wird durch die NADA betrieben. 

Dabei steht wie auch bei „Sport ohne Doping“ die Präventionsarbeit im Vordergrund. 

Diese ist ein grundlegender Bestandteil wirksamer Anti-Doping-Arbeit. Die Ziele des 

Projekts bestehen dabei aus der Sensibilisierung, Information, Wertevermittlung und 

den Schutz der sauberen Athleten. Das Hauptanliegen der NADA-Prävention liegt in 

der Information und Aufklärung. Dafür wurde das Projekt „Gemeinsam gegen Doping“ 

entwickelt. Das nationale Programm unterstützt Athletinnen und Athleten, sowie deren 

sportliches Umfeld in ihrem Einsatz für saubere Leistung. Für die Präventionsarbeit 

wurde mit www.gemeinsam-gegen-doping.de eine Plattform geschaffen, die alle rele-

vanten Informationen zur Anti-Doping-Thematik bündelt und zielgruppengerecht zur 

Verfügung stellt. Das Projekt „Gemeinsam gegen Doping“ besteht dabei aus mehreren 

Bausteinen. Den zentralen Baustein des Projekts bilden dabei die E-Learning-

Angebote und Schulungsmaßnahmen sowie ein Infostand. Das weitere Angebot um-

fasst u.a. Broschüren, Lehrmaterialien und weitere hilfreiche Tools für den sportlichen 

Alltag aller Beteiligten.56 

5.2.3 Runder Tisch und Nationaler Dopingpräventionsplan 

Aufgrund der hohen Anzahl an Skandalen im nationalen und internationalen Spitzen-

sport wurde im Jahr 2007 der Beschluss gefasst, die Effektivität der Dopingprävention 

in Deutschland und die Umsetzung des „Nationalen Dopingpräventionsplans“ zu stei-

gern. Im Kontext von Sport und Politik wurde ein „Runder Tisch“ der Dopingbekämp-

fung als Instanz höherer Ordnung geschaffen. Dabei sollten alle sich mit Sport befas-

senden Institutionen zusammenkommen und auf eine umfassende Dopingprävention 

ausgerichtet werden. Beteiligt daran waren u.a. dsj, DOSB, NADA, BMI, BpB, die 

Sportministerkonferenz, einige Hochschulen und Universitäten und The Sponsors´ Voi-

ce.57 

Das Resultat des ersten Runden Tisches im Januar 2007 war, dass die IST- Stände 

der Dopingpräventionsarbeit bei den einzelnen Teilnehmern sehr unterschiedlich aus-

geprägt waren. Um diese Unterschiede zu beheben gab das BMI zusammen mit dem 

Innenministerium Nordrhein-Westfalens eine Studie an der Technischen Universität 

München in Auftrag. Nachdem diese im September 2008 fertiggestellt wurde, erstellten 
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das BMI, die Innenministerien von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, der 

DOSB, die dsj und die NADA als „Steuerungsgruppe“ den „Nationalen Dopingpräventi-

onsplan“, welcher im September 2009 verabschiedet wurde. Die Umsetzung des „Nati-

onalen Dopingpräventionsplans“ wurde auch in den derzeitigen Koalitionsvertrag auf-

genommen. Auch das Ziel des Nationalen Dopingpräventionsplans wurde klar festge-

setzt. „Mit dem Nationalen Dopingpräventionsplan werden die Zusammenarbeit aller 

Partner und Abstimmung der Präventionsaktivitäten verbessert sowie die Bündelung 

und Optimierung der Ressourcen erreicht.“58 Im Herbst 2009 fand der zweite Runde 

Tisch der Dopingbekämpfung statt. Dabei wurde ein konkreter Bedarf an Dopingprä-

ventionsprojekten festgestellt. Die Priorisierung der Maßnahmen und die Akquirierung 

von Geldern für die Umsetzung erfolgten beim dritten Runden Tisch im Jahr 2010. Im 

Sommer 2011 trafen sich die Vertreter zum bislang letzten Runden Tisch. Dabei wur-

de, wie auch im 12. Sportbericht der Bundesregierung, darauf hingewiesen, dass es 

Gelder benötigt um die Präventionsinitiativen umzusetzen. Demnach sollten sowohl 

externe Ressourcengeber gewonnen werden als auch die Länder sich mit finanziellen 

Mitteln beteiligen.59 
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6 Eingesetzte Dopingmittel 

Zu den Aufgaben der WADA gehört, wie bereits im vorhergehenden Kapitel erwähnt, 

die Erstellung einer sogenannten „Prohibited List“. Die „Prohibited List“ ist eine Liste 

der verbotenen Wirkstoffe und Methoden im Sport. Sie wird jährlich durch die WADA 

aktualisiert und zum Anfang jeden Jahres veröffentlicht. Dabei gliedert sich die die ak-

tuelle Verbotsliste 201960 in die Substanzen und Methoden, die zu allen Zeiten (in und 

außerhalb von Wettkämpfen) verboten sind, die im Wettkampf verbotenen Substanzen 

und Methoden und die in bestimmten Sportarten verbotenen Substanzen. 

6.1 Substanzen und Methoden, die zu allen Zeiten verboten sind 

Substanzen und Methoden, die diesem Punkt untergeordnet werden, sind wie es die 

Verbotskategorie sagt, zu keinem Zeitpunkt zugelassen. Zu den Verbotenen Substan-

zen zählen dabei Nicht zugelassene Substanzen (S0), Analbole Substanzen (S1), 

Peptidhormone, Wachstumsfaktoren, verwandte Substanzen und Mimetika (S2), Beta-

2-Agonisten (S3), Hormon- und Stoffwechsel- Modulatoren (S4) und Diuretika und 

Maskierungsmittel (S5).61 Eine der wahrscheinlich bekanntesten Gruppen der Doping-

mitte sind die anabolen Substanzen (S1), denen auch Steroidhormone zugeordnet 

werden. Die Zunahme von anabol androgenen Steroidhormonen führt zu einer gestei-

gerten Eiweißsynthese, die zu einer Zunahme der Skelettmuskelmasse führt. Des Wei-

teren verringert sich der Körperfettanteil und die Motivation und Leistungsbereitschaft 

des Konsumenten wird gesteigert. Nebenbei werden auch androgene Wirkungen ent-

faltet. Der Konsum fördert die männlichen Ausprägungen und hat Einfluss auf den 

Haarwuchs und die Stimme. Diese Ausprägungen sind besonders bei Frauen proble-

matisch, da auch Menstruationsstörungen hervorgerufen werden können. Ein weiteres 

Dopingmittel ist Erythropoietin und gehört zu der Gruppe der Peptidhormone, Wachs-

tumsfaktoren, verwandte Substanzen und Mimetika (S2). Erythropoietin, bekannter 

unter der Kurzform „Epo“, stimuliert die Bildung von Erythrozyten im Knochenmark. 

Dadurch, dass die Erythrozyten als Träger für das Hämoglobin fungieren steigert sich 

der Hämatokritwert62. Die Einnahme des synthetisch hergestellten Erythropoietins sorgt 

für eine vermehrte Sauerstofftransportkapazität. Auch die Einnahme von „Epo“ gilt als 

sehr riskant. Der erhöhte Hämatokritwert steigert die Thrombosegefahr und kann zu 
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Lungenembolien und Schlaganfällen führen. Beta-2-Agonsiten (S3) sind u.a. in Arz-

neimitteln zur Behandlung von Asthma enthalten. Sie sind bis z einer bestimmten 

Grenze zu Therapiezwecken zugelassen. Zu der Gruppe der Hormon- und Stoffwech-

sel- Modulatoren (S4) zählen Wirkstoffe mit antiöstrogener Wirkung. Diese unterbinden 

die Wirkung von weiblichen Sexualhormonen an den entsprechenden Rezeptorganen. 

Anders als die Substanzen S0-S4 ist die Gruppe der Diuretika und Maskierungsmittel 

(S5) nicht zur Leistungssteigerung vorgesehen, sondern zur Verschleierung anderer 

Dopingmittel.63 

Zu jeder Zeit verbotene Methoden sind nach dem WADC die Manipulation von Blut und 

Blutbestandteilen (M1), chemische und physikalische Manipulation (M2) und Gen- und 

Zelldoping (M3).64 Die Manipulation von Blut und Blutbestandteilen (M1) ist eine be-

sonders im Ausdauersport typische Möglichkeit die eigene Ausdauerleistung zu ver-

bessern. Um den Sauerstofftransfers zu erhöhen kommt Blutdoping zur Anwendung. 

Dabei wird in Eigen- oder Fremdblutdoping unterschieden. Bei der Form des Eigen-

blutdopings wird dem Sportler ca. ein Liter Blut abgenommen und für 4-6 Wochen ein-

gefroren. Innerhalb dieser Zeit regeneriert der Körper sich und erhöht aufgrund des 

Blutverlustes in dieser Zeit die Erythrozytenbildung. Nach den 4-6 Wochen besitzt der 

Sportler wieder ein normales Blutvolumen und es folgt die Reinfusion des eingefrore-

nen Blutes. Fremdblutdoping wird mit Hilfe eines Spenders durchgeführt. Auch hier 

erhält der Sportler eine Blutinfusion, nur dass es sich dabei nicht um sein eigenes Blut 

handelt. Durch beide Formen des Blutdopings soll die Sauerstofftransportkapazität 

erhöht und die Leistung des Sportlers gesteigert werden. Zu der Gruppe der Chemi-

schen und physikalischen Manipulation (M2) zählen die Methoden, die die Nachweis-

barkeit von Doping verhindern sollen. Dieser Gruppe ist u.a. die Einflussnahme auf 

Dopingproben zuzuordnen. Als Beispiel lässt sich die Veränderung oder auch der Aus-

tausch von Urinproben nennen.65 Seit 2003 befindet sich auch Gen- und Zelldoping 

(M3) auf der Verbotsliste der WADA. Man unterscheidet dabei in die Verwendung von 

Nukleinsäure-Polymeren oder Nukleinsäure-Analoga, die Verwendung von Substanzen 

zur Gen-Editierung und die Anwendung normaler oder genetisch veränderter Zellen.66 
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6.2 im Wettkampf verbotene Substanzen und Methoden 

Zusätzlich zu den in Kapitel 6.1 genannten Substanzen und Methoden, die zu allen 

Zeiten verboten sind, gibt es Substanzen, die nur im Wettkampf unzulässig sind. Bei 

diesen Substanzen handelt es sich um Stimulanzien (S6), Narkotika (S7), 

Cannabinoide (S8) und Glucocorticoide (S9).67 Stimulanzien (S6) sind Aufputschmittel, 

die auf die Hirnrinde zentral stimulierend wirken. Damit sorgen sie für eine Aufmerk-

samkeitssteigerung und einen kurzzeitigen Leistungsanstieg. Zur dieser Gruppe lassen 

sich Wirkstoffe wie Amphetamine, Ephedrin, Kokain und auch Ecstasy zuordnen. Nar-

kotika (S7) hingegen haben eine betäubende und schmerzunterdrückende Wirkung. 

Dadurch ist es für den Sportler möglich, Leistung über das natürliche Maß hinaus ab-

zurufen. Dopingmittel dieser Kategorie sind u.a. Diamorphin, auch bekannt als Heroin, 

Methadon und Morphin. Auf Tetrahydrocannabinol (THC) basiert die Wirkung von 

Cannabinoiden (S8). Das THC sorgt für Entspannung, leichte Euphorie und Losgelöst-

heit von Problemen. Hierbei werden durch eine herabgesetzte Risikowahrnehmung 

Vorteile gegenüber zurückhaltenden Sportlern erzielt (z.B. alpine Skisportarten). Bei 

Glucocorticoiden (S9) handelt es sich um Hormone die in den Nebennieren entstehen 

und sich vor allem auf den Stoffwechsel auswirken. Steht der Sportler unter Stress 

werden sie vermehrt freigesetzt um körpereigene Reserven zu mobilisieren.68 

6.3 in bestimmten Sportarten verbotene Substanzen 

Beim Konsum Substanzen dieser Kategorie unterscheidet man je nach Sportart unter-

schiedlich. Demnach kann es sein, dass der Konsum einer Substanz in der einen 

Sportart erlaubt, aber in einer anderen Sportart verboten ist. Zu dieser Kategorie zäh-

len die Gruppe der Beta-Blocker (P1).69 Beta-Blocker sind Medikamente, die bestimmte 

Rezeptoren im Organismus blockieren. Sie dienen u.a. zur Senkung von Blutdruck und 

der Herzfrequenz und werden deshalb besonders häufig bei koordinativ anspruchsvol-

len Sportarten verwendet. Beta-Blocker sind nur in bestimmten Sportarten verboten. 

Dazu zählen auch Darts, Golf, Motorsport, Skifahren und Snowboarden. Bis zur Ver-

botsliste aus dem Jahr 2018 gehörte auch Alkohol zu dieser Kategorie. Alkohol mindert 

Angst und Anspannung und galt als Doping, da es indirekt leistungssteigernd wirkt.70 

Demnach handelte es sich ab einem Alkoholgehalt von 0,1 Promille um einen Doping-
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verstoß. Seit dem 01. Januar 2018 kann jeder internationale Sportverband selbst ent-

scheiden wie er den Umgang mit Alkohol handhabt.71 
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7 Freigabe von Doping 

7.1 Vor- und Nachteile der Freigabe von Doping 

Immer wieder kommen neue Dopingskandale an die Öffentlichkeit und zieren die Titel-

seiten der Tagesblätter. Die Glaubwürdigkeit des Sports leidet immens unter der Do-

pingproblematik. Es stellt sich die Frage, wie man die Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit 

des Sports wiederherstellen kann. Eine immer wieder heiß diskutierte Methode ist die 

Freigabe von Doping als Instrument für mehr Ehrlichkeit. In Hinblick auf die Freigabe 

von Dopingmitteln gibt es drei unterschiedliche Positionen, wobei es zu beachten gilt, 

dass diese auch unterschiedlich ausgeprägt sein können. Die erste Position steht für 

die vollständige Freigabe von Dopingmitteln ohne jegliche Einschränkungen. Wer dann 

zu Dopingmitteln greift, ist aber auch für die Konsequenzen selbst verantwortlich.72 

Wer die zweite Position vertritt, steht für eine Freigabe von Dopingmitteln mit gewissen 

Einschränkungen. Hierbei soll eine bessere ärztliche Kontrolle möglich sein und auch 

die Belastung des menschlichen Organismus erträglicher gestaltet werden.73 Die dritte 

Position steht für die aktuelle Situation im Leistungssport und lehnt jede Form von Do-

pingmitteln und Dopingmethoden ab. Im Vordergrund sollen hierbei sowohl Fairness 

als auch der Sportsgeist stehen.74 

Eine Legalisierung von Dopingmitteln hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Das wohl 

stärkste Argument für die Dopingfreigabe ist, dass die Zuschauer und Sportler Gewiss-

heit hätten. Sowohl die Athleten als auch die Zuschauer im Stadion und vorm Fernse-

her wüssten, dass alle die gleichen Chancen haben. Besonders die Athleten bräuchten 

sich keine Gedanken machen, ob der bessere Konkurrent auch wirklich sauber ist oder 

sich durch unerlaubtes Doping einen Vorteil verschafft hat. Diese Meinung hat auch 

der ehemalige deutsche Olympiasieger Nils Schumann. In einem Interview mit der 

Deutschen Presse-Agentur plädierte er mit „Wenn ich etwas nicht kontrollieren kann, 

dann sollte ich es auch nicht kriminalisieren“75 für eine Dopingfreigabe. Laut der Statis-

tik der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA sind im Jahr 2016 bei 230.000 Kontrollen 

1.595 Dopingverstöße festgestellt worden. Auch wenn die Zahl der Dopingverstöße in 
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den vergangenen Jahren etwas zurückgegangen ist, kann man davon ausgehen, dass 

die Dunkelziffer viel höher ist. Im Spitzensport wird viel mehr Doping betrieben als 

letztendlich bei den Kontrollen nachgewiesen wurde. Aus einer von der Universität Tü-

bingen und der Harvard Medical School veröffentlichten Studie geht hervor, dass bei 

den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2011 in Daegu (Südkorea) 30% der befragten 

Sportler angaben Dopingmittel verwendet zu haben. Bei den Pan-Arabischen-Spielen 

2011 in Doha (Katar) lag die Anzahl sogar bei 45% der teilnehmenden Athleten. Nach-

gewiesen wurde das Doping jedoch nur einem Bruchteil der Sportler. So waren 0,5% 

der Dopingtests bei der WM in Daegu und 3,6% bei den Pan-Arabischen-Spielen in 

Doha positiv. Die Statistik wurde durch die WADA in Auftrag gegeben, jedoch aufgrund 

der Brisanz lange zurückgehalten. Unter Wahrung der Anonymität wurden 2.167 der 

insgesamt an beiden Wettbewerben teilnehmenden 5.187 Sportler befragt.76 Insofern 

kann man Nils Schumanns Aussage in der Beziehung zustimmen, dass es aktuell noch 

erhebliche Probleme bei dem Nachweis von Dopingmitteln gibt.  

Allgemein lassen die Anti-Doping-Bemühungen mancher Länder zu wünschen übrig. 

Eines dieser Länder ist Jamaika. Jamaika ist eine Laufnation und die Heimat des viel-

leicht besten Sprinters aller Zeiten, dem achtfachen Olympiasieger und elffachen 

Weltmeister Usain Bolt.77 Man könnte denken Usain Bolt hat Jamaika bekannt ge-

macht, doch dies ist nicht der Fall. Jamaika war schon immer bekannt für Sprinter und 

Sprinterinnen in der Weltspitze der Leichtathletik. Umso besorgniserregender ist es, 

wenn man bemerkt, dass in einer Leichtathletik-Nation der Anti-Doping-Kampf für nicht 

so wichtig angesehen wird. Zwischen 2009 und 2013 wurden 860 Dopingproben erho-

ben. Dabei wurden 504 Tests im Rahmen von Wettkämpfen und 356 Tests im laufen-

den Trainingsbetrieb durchgeführt.78 Im Vergleich dazu wurden allein im Jahr 201379 in 

Deutschland 8.106 Dopingkontrollen durchgeführt.80 201781 waren es bereits 12.709 

Dopingkontrollen, bei denen 16.351 Proben erhoben wurden.82 Den deutschen Stan-
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dard bei der Dopingprävention haben nur wenige Länder auf der Welt. Es gibt viele 

Nationen in denen es ähnlich abläuft wie in Jamaika. Die fahrlässige Dopingprävention 

vieler Länder ist ein Grund dafür, dass man das weltweite Dopingproblem nicht kontrol-

lieren kann. Eine Dopingfreigabe würde dieses Problem beheben und Dopingkontrollen 

nahezu überflüssig machen. 

Ein weiteres Problem der aktuellen Anti-Dopingpolitik sind die aktuell festgelegten 

Grenzwerte von Dopingmitteln. Grenzwerte sind festgelegte Werte, die nicht über-

schritten werden dürfen. Überschreitet ein Sportler bei einem bestimmten Dopingmittel 

den Grenzwert wird davon ausgegangen, dass der Sportler das Dopingmittel zu sich 

genommen hat. Der Grenzwert für den Hämatokritwert, der prozentuale Anteil der Blut-

körperchen am Gesamtblutvolumen, liegt z.B. bei Männern im Radsport bei 50%.83 

Das Problem an diesen Grenzwerten ist, dass nicht jeder Mensch von Natur aus den 

identischen Hämatokritwert besitzt. Es gibt Menschen die einen von Natur aus niedri-

gen Hämatokritwert aufweisen, aber auch Menschen deren Hämatokritwert höher als 

normal ist. Für Menschen, die auf natürliche Weise einen sehr niedrigen Hämatokrit-

wert aufweisen besteht dadurch die Möglichkeit sich bis an den Grenzwert 

„heranzudopen“ ohne bei einer Dopingkontrolle entdeckt zu werden, da der Grenzwert 

nicht überschritten wird.84 Für den deutschen Sportsoziologen Robert Gugutzer impli-

zieren Grenzwerte die „paradoxe Situation, dass die sportliche Leistung eines Athleten 

als „natürlich“ klassifiziert wird, obgleich sie mit „künstlichen“ Mitteln erbracht wurde.“85 

Eine Unterscheidung mittels Grenzwerten, ob ein Athlet Dopingmittel konsumiert hat 

oder „sauber“ ist, ist nicht zweifellos möglich.86 So wurde 1999 der italienische Radprofi 

und „Tour de France“-Gewinner Marco Pantani als derzeitig Führender vom Radsport-

klassiker „Giro d'Italia“ ausgeschlossen, da sein Hämatokritwert mit 52 über den 

Grenzwert von 50 lag. Am Abend zuvor lag der Wert laut seinem Team noch bei 48. 

Pantani hatte von Natur aus einen hohen Hämatokritwert von 45, der auf natürliche 

Weise schwanken kann. So könnten die großen Temperaturschwankungen für die 

Veränderung gesorgt haben.87 Ein weiteres besonders in Deutschland bekanntes Op-
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fer der Grenzwerte ist Claudia Pechstein. Mit fünf Olympiasiegen ist sie die erfolg-

reichste Winterolympionikin in Deutschland. Im Jahr 2009 wurde sie durch die Interna-

tionale Eislaufunion (ISU) aufgrund des Verdachts Blutdoping zu betreiben für zwei 

Jahre gesperrt. Der Retikulozytenanteil88 lag mit 3,49 Prozent um ca. 1,1 Prozentpunk-

te über dem durch die ISU festgelegten Grenzwert (0,4 bis 2,4 Prozent).89 Zehn Jahre 

später scheint der Fall weitestgehend aufgeklärt. Claudia Pechstein leidet an der soge-

nannten Kugelzellen-Anämie. Diese Krankheit ist für die auffälligen Blutwerte verant-

wortlich, die die Dopingfahnder der ISU für Blutdoping gehalten haben. Laut den medi-

zinischen Experten habe Pechstein die Krankheit von ihrem Vater geerbt. Aus medizi-

nischer Sicht gilt der Vorwurf des Dopings damit als nicht bestätigt.90 Die Dopingsperre 

wurde hingegen durch das CAS bestätigt.91 Ob Pechstein und Pantani wirklich keine 

Dopingmittel zu sich genommen haben, ist nicht mit hundertprozentiger Sicherheit ge-

klärt. Sowohl der Fall Pantani als auch der Fall Pechstein hätten bei einer Freigabe von 

Dopingmitteln keine Probleme bereitet. 

Es stellt sich die Frage, ob bei einer Freigabe von Dopingmitteln alle Athleten wirklich 

die gleichen Voraussetzungen und die Chance zu gewinnen hätten. Diese Frage lässt 

sich klar mit Nein beantworten. Auch hier würden die Voraussetzungen der Athleten 

unterschiedlich sein. Besonders schwer wiegt hier der finanzielle Aspekt. Sollten Do-

pingmittel für den Sport freigegeben werden, wären die Athleten auf Sponsoren ange-

wiesen. Durch die unterschiedlichen finanziellen Bedingungen der Sportler könnten 

sich die Athleten mit mehr Geld auch die teureren und wahrscheinlich auch besseren 

Dopingmittel leisten. Dazu könnten sie in Zusammenarbeit mit Laboren auf dem Gebiet 

des Dopings forschen und Nebenwirkungen verhindern. Dieser Vorteil ist immens. Ak-

tuell belaufen sich die Kosten für ein einjähriges Komplettprogramm inklusive der Do-

pingmittel und ärztlicher Betreuung der Sportler auf ca. 100.000 Euro.92 Auch wenn 

sich die Höhe der Kosten bei einer Freigabe sicher verändern würde, kann nicht jeder 

Athlet jährliche Investitionen in dieser Höhe tätigen. Athleten mit kleineren Sponsoren 
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und weniger Geld müssten hingegen auf Dopingmittel zurückgreifen, die weniger kos-

ten und wahrscheinlich auch qualitativ minderwertiger sind als die teureren Dopingmit-

tel. So besteht die Gefahr, dass die Athleten dadurch auch mehr Nebenwirkungen der 

Dopingmittel befürchten müssen. Ebenfalls gefährlich könnte sein, dass die Athleten 

mit weniger Geld auf die ärztliche Betreuung verzichten oder vernachlässigen und sich 

dadurch einer extremen Gefahr für die Gesundheit aussetzen.  

Die Gefährdung der Gesundheit ist ein sehr wichtiger Punkt, der nicht für die Freigabe 

von Doping spricht. Bei einem großen Teil der Dopingmittel handelt es sich um Medi-

kamente. Medikamente haben den Sinn Menschen wieder gesund werden zu lassen. 

Sie werden von Ärzten für kranke Menschen verschrieben Beim Doping wird dieses 

Prinzip allerdings nicht beachtet. Damit widerspricht Doping dem ärztlichen Ethos. Ge-

sunde Sportler nehmen die Dopingmittel aus dem einzigen Grund ein, dass sie ihre 

Leistung verbessern und Siege erringen wollen. Wenn man die Situation so betrachtet 

ist Doping nichts anderes als Medikamentenmissbrauch. Hinzu kommen die gefährli-

chen Nebenwirkungen von Doping. Wie bereits in Kapitel 6 beschrieben wurde, können 

die Nebenwirkungen von Dopingmitteln im schlimmsten Fall zum Tod führen. So erging 

es u.a. Birgit Dressel und Tom Simpson. Dressel war eine deutsche Siebenkämpferin 

und erreichte 1986 den 4. Platz bei den Europameisterschaften der Leichtathleten in 

Stuttgart. Im April 1987 starb sie an multiplen Organversagen. Die Obduktion hat erge-

ben, dass in Dressels Körper Spuren von mehr als 100 Medikamenten gefunden wur-

den. Ihr wurden alleine in den zwei Jahren vor ihrem Tod 400 Injektionen durch einen 

Freiburger Arzt verabreicht.93 Tom Simpson war ein britischer Radprofi der 1967 bei 

einem Rennen der Tour de France kollabierte und daraufhin seinen Verletzungen er-

lag. Der zu dem damaligen Zeitpunkt 29-Jährige war Favorit auf den Gesamtsieg der 

Tour de France, klagte aber über Durchfall und Magenprobleme. An einem Anstieg des 

Mont Ventoux fiel er vom Rad, kollabierte und konnte nur noch für Tod erklärt werden. 

In seinem Blut wurden schließlich Alkohol und Amphetamine nachgewiesen. Kombi-

niert mit den extremen Bedingungen (Temperatur von 40 Grad Celsius) führte dies zu 

seinem frühzeitigen Tod.94 

Damit solche Ereignisse nicht wieder geschehen plädieren die meisten Befürworter für 

eine kontrollierte Freigabe von Doping. So sehen es auch die beiden Wissenschaftler 
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Gerd Wagner und Edward Castronova. Sie sehen das Dopingverbot eher als Anreiz für 

die Sportler neue Dopingmethoden zu entwickeln. Die aktuell verbotenen Dopingme-

thoden sind in einer Verbotsliste der WADA aufgelistet. Die Verbotsliste ist eine soge-

nannte Negativliste. Alle Dopingmethoden die nicht aufgeführt sind, sind somit erlaubt. 

Die Verbotsliste ist damit ein massiver Anreiz Dopingmethoden zu finden und zu entwi-

ckeln, die noch nicht auf dieser Liste stehen. Weiterhin wird laut Wagner und 

Castronova die Intransparenz gefördert. Entdeckt ein Athlet eine neue Methode zur 

Leistungssteigerung die noch nicht bekannt ist, wird er diese auch nicht verraten. Somit 

hätte er durch sein Schweigen einen individuellen Vorteil gegenüber den anderen Ath-

leten. Bei einer kontrollierten Freigabe von Doping sollte nach den beiden auch eine 

Pflicht für einen Medikamenten-Pass eingeführt werden. In diesen müssten alle Thera-

pien und Medikationen des Athleten eingetragen werden. Wird eine Medikation nicht 

eingetragen, wird dies als Versuch sich einen Vorteil gegenüber den anderen Athleten 

zu verschaffen gewertet und bestraft. Für Castronova würde mit dieser Methode der 

radikalen Transparenz der Anreiz für Doping minimiert und die Öffentlichkeit könnte 

selbst entscheiden welche Sportart oder welchen Sportler sie für gut hält. So könnte 

sich die Jugend an sauberen Athleten orientieren, auch wenn sie nicht gewinnen.95 

Die Anwendung von Doping unter staatlicher Kontrolle und ärztlicher Aufsicht gab es 

auch schon in der DDR. In den Zeiten des Staatsdopings hat dies allerdings nicht dazu 

geführt, dass die Anwendung ohne gesundheitliche Komplikationen verlief. Wie bereits 

in Kapitel 3.2.1 beschrieben, hat das Staatsdoping in der DDR bei vielen Sportlern zu 

gesundheitlichen Schäden geführt. Es gibt immer noch eine Menge an Sportlern, die 

an den Spätfolgen des Dopingsystems DDR leiden. Die verheerenden gesundheitli-

chen Folgen betrafen auch die nachfolgende Generation. So gebaren einige Sportle-

rinnen behinderte Kinder. Zudem haben die früheren Athleten mit einem erhöhten 

Krebsrisiko zu kämpfen. Diese Spätfolgen sind eingetreten obwohl das Dopingsystem 

DDR in Zusammenarbeit mit vielen Ärzten stattfand. Die Mediziner sorgten nicht dafür, 

dass Gesundheitsschäden der Sportler vermieden wurden, sondern waren direkt am 

Doping des Athleten beteiligt. Bei einer Freigabe von Doping bestehe auch die Gefahr, 

dass die Ärzte noch mehr experimentieren um Leistungssteigerungen der Sportler 

möglich zu machen. 
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Warum sind Dopingmittel verboten, wenn der Konsum von Alkohol und Zigaretten doch 

erlaubt ist? Diese Frage stellen sich viele Befürworter der Dopingfreigabe. Auch Nils 

Schumann vertritt diesen Ansatz. "Wenn wir heute ernsthaft die Legalisierung von Dro-

gen wie Cannabis oder gar Heroin diskutieren, warum dann auch nicht die von Do-

ping?"96 Ohne Frage handelt es sich auch bei Alkohol um eine gefährliche Droge. Laut 

einem Bericht der Welthandelsorganisation (WHO) ist jeder 20. Todesfall auf Alkohol 

zurückzuführen. Jährlich sterben rund drei Millionen Menschen weltweit durch Alkohol-

konsum.97 Allerdings sollten Sportler auch eine gewisse Vorbildfunktion für den Nach-

wuchs haben. Was sollen Kinder und Jugendliche denken, wenn das Idol Alkohol oder 

andere Medikamente zu Dopingzwecken konsumiert. Sicher wird es einige Nach-

wuchssportler geben die sich denken, dass sie diese Mittel zu sich nehmen müssen, 

weil ihr sportliches Vorbild auch nichts anderes macht. Da sich der Körper und die 

Psyche eines Jugendlichen noch in einem Entwicklungsprozess befinden, würden die 

Dopingmittel eine noch größere Gefahr für die Gesundheit und auch das soziale Leben 

darstellen.98 

Doping spielt auch im Breitensport eine durchaus große Rolle. Man könnte es fast als 

Massenphänomen bezeichnen. Nach Schätzungen der Deutschen Apothekerzeitung 

nehmen ca. 500.000 Besucher von Fitness-Studios regelmäßig Anabolika zu sich. Hin-

zu kommen zusätzlich ca. 200.000 Breitensportler, die leistungsfördernde Medikamen-

te konsumieren. Der Umsatz mit Dopingmitteln wird auf eine Million Euro geschätzt.99 

Diese Zahlen belegen, dass Doping auch unter den Freizeitsportlern weit verbreitet ist. 

Wieso sollte es den Profis dann verboten sein Dopingmittel zu sich zu nehmen, wenn 

Doping unter vielen Freizeitsportlern bereits akzeptiert ist? Hierbei gilt es allerdings zu 

beachten, dass es die Privatsache der Personen ist. Die Freizeitsportler nehmen auch 

nicht an einem organisierten Wettbewerb teil. Somit ist die Selbstschädigung durch die 

Einnahme der leistungssteigernden Mittel auch nicht verboten.  
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Die Freigabe von Doping würde auch einen finanziellen Vorteil mit sich bringen. Do-

pingkontrollen sind sehr Geldaufwendig und wären nach einer Freigabe von Dopingmit-

tel auch größtenteils überflüssig. Das dadurch überschüssige Geld könnte dann in die 

Forschung investiert werden, um Athleten vor möglichen Gesundheitsschäden zu 

schützen. Weiterhin würde der Schwarzmarkt für Dopingmittel zusammenfallen. Nach 

der Dopingfreigabe könnte man die Dopingmittel unter staatlicher Kontrolle verkaufen. 

Der Schwarzmarkt wäre dadurch nicht mehr existent. Schätzungen zufolge hatte der 

weltweite Dopingmarkt im Jahr 2005 einen Umfang von ca. 15 Milliarden Euro und 

dürfte in den letzten Jahren sicher gewachsen sein. Auch in Deutschland soll sich der 

Schwarzmarkt mittlerweile auf mehr als 100 Millionen Euro belaufen.100 Eine Freigabe 

von Dopingmitteln und die Zerschlagung des Schwarzmarktes wäre damit auch ein 

Gewinn für die Wirtschaft. 

Für den Sport würde die Dopingfreigabe aber bedeuten, dass es kein normaler sportli-

cher Wettkampf mehr stattfinden würde. Es würde sich alles nur noch um die Show 

und das Entertainment drehen. Bei einer Freigabe von Doping wären neue fabelhafte 

Weltrekordzeiten nur noch Formsache. Da sich die Mentalität des Athleten und Sport-

lers nicht ändert und der Sieg immer noch an erster Stelle steht, werden die Sportler 

auch nach der Freigabe wieder an die Grenzen des Erlaubten gehen. Dazu wird es 

auch Athleten geben, die über die Grenzen des Erlaubten hinaus gehen werden um zu 

gewinnen. Zudem besteht die Gefahr, dass sich im Spitzensport Gendoping etablieren 

könnte. Gendoping liegt laut Robert Gugutzer vor, „wenn mit Hilfe von gen- und zellthe-

rapeutischen Mitteln oder mit pharmakologischen Verfahren und Substanzen“101. Die 

Fortschritte auf diesem Gebiet werden immer größer. Es besteht die Gefahr, dass aus 

Menschen Maschinen gemacht werden.102 

Nach Art. 2 Abs. 2 GG hat „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unver-

sehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund 

eines Gesetzes eingegriffen werden.“ Dieses Menschenrecht impliziert, dass jeder 

Mensch das Recht auf körperliche Unversehrtheit hat. Der Staat besitzt laut Recht-

sprechung hingegen nicht das Recht einen Menschen daran zu hindern, sich selbst 

gesundheitlich zu schädigen.103 Jeder Mensch kann also frei über seine eigene Ge-

sundheit bestimmen, solange er nicht andere Personen damit tangiert. Fraglich ist 
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aber, ob ein Sportler der Dopingmittel zu sich nimmt und damit seine Gesundheit ge-

fährdet nicht auch andere Menschen damit tangiert. Wenn man sich auf den Gesund-

heitsaspekt bezieht, werden durch die Einnahme von Dopingmitteln keine anderen 

Personen beeinträchtigt. Bezieht man sich allerdings auf den finanziellen Aspekt, könn-

te eine Beeinträchtigung gegeben sein. So hätte ein Gesundheitsschaden Auswirkun-

gen auf eine andere Person, wenn Folgekosten entstehen. 

Ein wichtiger Faktor des Sports ist besonders im Nachwuchs die pädagogische Wir-

kung. Teamfähigkeit ist nur eine von vielen Eigenschaften, die im Nachwuchs von Ver-

einen vermittelt werden. Viele Kinder werden von ihren Eltern bei Sportvereinen ange-

meldet, weil sie der Meinung sind, dass der Erziehungswert teilweise sogar höher ist 

als der Erziehungswert in anderen erzieherischen Einrichtungen. Der Leistungssport ist 

auf den Nachwuchs angewiesen. Ohne diesen wäre kein Leistungssport möglich. In 

der heutigen Zeit beginnt der Weg zum Leistungsport bereits sehr früh und mit einem 

geringen Lebensalter. Die Kinder sind auf den Weg in den Leistungssport besonders 

auf ihre Eltern angewiesen. Sie entscheiden bereits im frühen Lebensalter des Kindes, 

ob sie eine Sportkarriere unterstützen. Die Eltern wollen dabei auch sicher gehen, dass 

ihr Kind dabei auch eine pädagogische Betreuung erhält mit der sie sich identifizieren 

können. Aus pädagogischen Gründen ist es wichtig Grenzen gegenüber jeglicher Form 

der Leistungsmanipulation zu ziehen. Ein Einsatz von Dopingmittel ist aufgrund der 

pädagogischen Wertvorstellung nicht mit dem Leistungssport vereinbar. Der Sport 

würde bei einer Freigabe von Dopingmitteln seine pädagogische Glaubwürdigkeit in 

der Öffentlichkeit verlieren. Die Psychologie besagt, dass eine wichtige Voraussetzung 

für die Leistungsmotivation eines Sportler sportliche Erfolge sind, die auf eigenes Kön-

nen oder die eigene Verantwortung zurückzuführen sind. Durch die Verwendung von 

Dopingmitteln ist die sportliche Leistung dann nicht mehr alleine auf das eigene Kön-

nen zurückzuführen und die Motivation leidet darunter. Beruhen die Leistungen aller-

dings auf eigenem Können wirkt sich dies langfristig auf das Selbstvertrauen und die 

Persönlichkeitsbildung aus.104 

Es gibt sowohl Argumente für als auch gegen die Freigabe von Doping. Eine Freigabe 

von Dopingmitteln würde auch eine Menge an Änderungen für den Sport mit sich brin-

gen. 

  

                                                

104
 Vgl. Clasing (2010): Doping und seine Wirkstoffe. S. 217 f. 



 46 

7.2 Folgen der Freigabe von Doping 

Sollten Dopingmittel legalisiert werden, hätte diese Veränderung einen immensen Ein-

fluss auf den Sport an sich. Durch die Freigabe der Dopingmittel würde die Anzahl der 

dopenden Athleten steigen, allerdings würde sich die Qualität der Dopingmittel auch 

verbessern. Die Athleten wären nicht mehr auf die Ware vom Schwarzmarkt angewie-

sen, sondern können die Dopingmittel ganz legal über einen Arzt erlangen. Damit wird 

auch dafür gesorgt, dass die Qualität der Dopingmittel steigt. Zudem würden Begleit-

studien durchgeführt werden um Gesundheitsrisiken der Dopingmittel aufzudecken und 

für alle Athleten zu Verfügung zu stellen. Somit hat der Athlet die Chance bereits vor-

her zu sehen, welches Dopingmittel nur eine geringe Leistungssteigerung ermöglicht, 

aber ein relativ hohes Gesundheitsrisiko mit sich bringt. Zudem würde die Freiheit des 

Sportlers gestärkt werden. Der Sportler hätte dadurch die Möglichkeit frei zu entschei-

den, ob er Dopingmittel zu sich nehmen will oder nicht. Ist das Ziel eines Athleten al-

lerdings die Weltspitze, so wird die Erreichung dieses Ziels ohne Doping wahrschein-

lich nicht möglich sein.105 

Eine Dopingfreigabe hätte jedoch nicht nur einen Einfluss auf den Sport an sich. So 

müssten sich auch die Anti-Doping-Organisationen umstrukturieren. Die Dopingpräven-

tion der Organisationen müsse ebenfalls verändert werden. Demnach sollte der Fokus 

nicht mehr darauf liegen dem Sportler aufzuzeigen, welche negativen Auswirkungen 

Doping hat, sondern wie man richtig mit Dopingmitteln umgeht. Außerdem könnte auf 

kostenintensive Dopingkontrollen weitestgehend verzichtet werden. Das gesparte Geld 

könnte daraufhin in die Erforschung von Dopingmitteln investiert werden. Weiterhin 

wirkt sich die Freigabe auch auf die gesetzlichen Regelungen aus. Anti-Doping-

Gesetze sind dann nicht mehr nötig, da sich solche auch nicht mehr durchsetzen las-

sen würden.106 Jedoch sollte zumindest eine Regelung bezüglich des Umgangs von 

Jugendlichen mit Dopingmitteln getroffen werden. Personen unter 18 Jahren müssen 

vor den Risiken des Dopings geschützt werden. 
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8 Schlussbemerkung 

8.1 Fazit 

Doping ist ein sehr spannendes Thema zu dem es viele Meinungen gibt. Die am meis-

ten in der Öffentlichkeit verbreitete Meinung ist, dass Doping nicht befürwortet wird. 

Jedoch gibt es auch Wissenschaftler und Politiker die eine Freigabe von Dopingmitteln 

fordern. Eine Legalisierung von Dopingmitteln würde sowohl Vorteile als auch Nachtei-

le mit sich bringen. Es lässt sich feststellen, dass in der Sportwelt aktuell ein großes 

Dopingproblem besteht. Die Sportverbände haben Doping nicht unter Kontrolle. Dies 

erkennt man vor allem an den ineffektiven Dopingkontrollen mit einer sehr geringen 

Aufklärungsquote. Hinzu kommt der unterschiedliche Standard im Anti-Doping-Kampf 

der Staaten. So wird in Deutschland eine intensivere Anti-Doping-Politik verfolgt als 

z.B. in Jamaika. Ein großes Problem sind außerdem die Nachweise mittels verschie-

dener Grenzwerte. Hierbei werden natürliche Veränderungen oder Veränderungen 

durch Krankheiten nicht beachtet. Sobald der Grenzwert überschritten wurde gilt man 

vorläufig als gedopter Sportler. Im Freizeitsport könnte man Doping bereits als Mas-

senphänomen ansehen. Demnach ist der Einsatz von Dopingmitteln besonders in der 

Fitnesssportszene keine Seltenheit. Für eine Freigabe von Dopingmitteln spricht auch, 

dass der Konsum von Alkohol ebenfalls legal ist. Da es sich bei den meisten Doping-

mittel um Medikamente und damit Drogen im weiteren Sinne handelt kann man diesen 

Vergleich ziehen. Auch der Konsum von Alkohol kann gefährlich sein. Trotzdem lässt 

man dabei dem Menschen die Freiheit selbst zu entscheiden ob man Alkohol konsu-

miert oder nicht. Diese Freiheit bekommt der Mensch auch durch den Artikel 2 des 

Grundgesetzes zugeschrieben. Jedoch gilt es auch nicht die Nachteile einer Doping-

freigabe zu vernachlässigen. Die Freigabe von Doping wird von vielen als die Möglich-

keit gesehen, einen Wettbewerb mit gleichen Chancen für alle zu schaffen. Diese An-

nahme ist jedoch nicht zu bestätigen. So würden auch nach einer Legalisierung der 

Dopingmittel immer noch unterschiedliche Voraussetzungen zwischen den Athleten 

herrschen. Hierbei gilt es besonders den finanziellen Faktor zu beachten. Sportler mit 

einem höheren Budget hätten einen großen Vorteil gegenüber den Sportlern mit einem 

geringen Budget, da diese sich die teureren und qualitativ besseren Dopingmittel kau-

fen könnten. Eine Freigabe von Dopingmitteln würde den Sport außerdem zu einer Art 

„Freakshow“ werden lassen. Durch die Leistungsmanipulation der Sportler wird ein 

Mensch zu einer Maschine. Es würde immer weiter an den neuesten Dopingmethoden 

geforscht werden um die Maschine Mensch noch leistungsfähiger werden zu lassen. 

Zudem verliert der Sportler mit dem Konsum von Dopingmitteln seine Vorbildfunktion. 

Schon von klein auf wird Kindern gepredigt, wie wichtig ein fairer Umgang mit seinen 
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Mitmenschen ist und dass die eigene Leistung eine hohe Bedeutung hat. Nach dem 

Konsum von Dopingmitteln beruht die Leistung des Athleten allerdings nicht mehr nur 

auf dem eigenen Können. Mit dem Verlust der Vorbildfunktion verliert der Sport auch 

seine pädagogische Wirkung. Das wichtigste Argument gegen die Freigabe von Do-

pingmitteln ist das Risiko der Gesundheitsgefährdung durch die Einnahme. Fast jedes 

Dopingmittel birgt die Gefahr eines Gesundheitsschadens. Auch wenn die Freigabe 

wohl nur mit einer ärztlichen Kontrolle einhergehen würde, ist der Gebrauch von Do-

pingmitteln nicht ohne Risiko. 

8.2 Bewertung 

Zum Ende stellt sich die, ob die Freigabe von Doping ein Instrument für mehr Ehrlich-

keit ist. Eine Legalisierung von Dopingmitteln würde dafür sorgen, dass mehr Sportler 

zum Mittel der Leistungssteigerung durch Doping greifen würden. Jedoch ist hier der 

entscheidende Punkt, dass die Zuschauer im Stadion oder vor dem Fernseher und 

auch die Konkurrenten im Wettkampf von einem möglichen Dopingkonsum der teil-

nehmenden Sportler wissen. Durch eine Freigabe müssten die Sportler nicht mehr 

zweifeln, ob sich einer ihrer Konkurrenten durch Dopingmethoden unerlaubt einen Vor-

teil verschafft. Sowohl die Ehrlichkeit als auch die Glaubwürdigkeit wären durch dieses 

Instrument wiederhergestellt. Die Freigabe von Doping ist ein Instrument für mehr Ehr-

lichkeit. Fraglich ist aber, ob die Freigabe von Dopingmitteln aus sportpolitischer Sicht 

empfehlenswert ist. Es gibt wohl genauso viele Argumente, die für eine Freigabe spre-

chen, wie Argumente, die weiterhin ein Dopingverbot befürworten. Das Argument von 

größter Bedeutung ist jedoch der Gesundheitsaspekt. Die Gesundheit des Athleten 

steht über allem. Es gibt kein Argument für eine Freigabe der Dopingmittel, das über 

der Gesundheit des Sportlers und Menschen steht. Auch wenn Glaubwürdigkeit und 

Ehrlichkeit des Sports wiederhergestellt werden würden, wäre eine Freigabe von Do-

pingmitteln ein fahrlässiger Umgang mit der Gesundheit des Menschen. In Zukunft 

sollten sich die Anti-Doping-Organisationen und Sportverbände auf ihre Anti-Doping-

Arbeit konzentrieren. Gravierende Probleme, wie die Nachweismethoden von Doping-

mitteln und die unterschiedlichen Anti-Doping-Standards in den Staaten der Sportwelt 

müssen behoben werden. Eine Garantie auf hundertprozentigen Erfolg bei Dopingkon-

trollen wird es nicht geben, jedoch muss an der Aufklärung von Dopingfällen gearbeitet 

werden. 
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Kernsätze 

1. Mit der Freigabe von Doping wird die Ehrlichkeit im Sport wiederhergestellt. 

2. Bei einer Freigabe von Dopingmitteln besteht keine Chancengleichheit zwischen 

den Athleten. 

3. Die Sportwelt hat Doping nicht unter Kontrolle. 

4. Doping ist gesundheitsgefährdend. 

5. Doping widerspricht dem medizinischen Ethos. 

6. Mit der Freigabe von Doping verliert der Sport seine pädagogische Wirkung. 

7. Die Anti-Doping-Politik der Anti-Doping-Organisationen und Sportverbände muss 

verbessert werden. 
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